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V O R W O R T  D E R  G E S C H Ä F T S F Ü H R U N G

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

das folgende Gewaltschutzkonzept für den Caritasverband für die 
Stadt Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt/Aisch e.V., 
sowie für die Caritas regio gGmbH wurde durch den Vorstand und 
die Gesellschafter verbindlich in Kraft gesetzt.

Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass ich felsenfest davon 
überzeugt bin, dass sich Fälle von Gewalt in unseren Einrichtun-
gen nicht zugetragen haben oder aktuell zutragen. Dieses Ge-
waltschutzkonzept ist demzufolge auch kein Ausdruck von Miss-
trauen Ihnen gegenüber.

Jedoch ist es für uns alle in der Hektik des Tagesgeschäftes nicht 
immer leicht, sowohl selbst die Ruhe zu bewahren, als auch zu 
sehen, ob möglicherweise jemand anderer eine Grenzüberschrei-
tung begeht und diese selbst vielleicht gar nicht mehr wahrnimmt.

Jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung von Gewalt, jeder 
Mensch sieht und empfindet andere Grenzen, egal ob bei verba-
ler, körperlicher oder gar sexualisierter Gewalt. Es kommt deshalb 
darauf an, Gewalt niemals zu verharmlosen, sondern vielmehr in 
überhaupt keiner Ausprägung und Form zu tolerieren.

Dieses Konzept will Ihnen dabei eine Anleitung und Hilfe geben, 
wie Sie sich verhalten sollen, wenn Sie Gewalt sehen oder gar 
selbst erfahren. Wegsehen oder darüber hinweggehen ist das 
Schlechteste was man tun kann.

Wir haben in den vergangenen Jahren in schrecklicher und vor al-
lem vielfältiger Art und Weise erlebt, was sich daraus ergibt, näm-
lich eine nicht endende Gewalt.

Scheuen Sie sich nicht, mit Ihren Vorgesetzten oder den Gewalt-
schutzbeauftragten zu sprechen, wenn Sie einen Verdacht haben, 
oder konkrete Beobachtungen gemacht haben.

Die Caritas toleriert Gewalt in keiner Weise. Die Einrichtungen der 
Caritas dienen und helfen den Menschen, die sich ihnen anver-
trauen. Dieses Vertrauen dürfen wir nicht enttäuschen.

Markus Beck 
Geschäftsführer
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E I N F Ü H R U N G

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ 
Artikel 1 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

Vor Ihnen liegt das Rahmengewaltschutzkonzept des Caritasver-
bandes für die Stadt Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höch-
stadt/ Aisch e.V. und der Caritas regio gGmbH (im weiteren Text 
auch als „unser Verband“ bezeichnet).

Dieses Schutzkonzept regelt

1.  Maßnahmen zur Prävention von Gewalt in unseren 
 Einrichtungen und 

2.  Handlungsabläufe beim Auftreten von Fällen von Gewalt   
 im Arbeitsumfeld.

Ziel dieses Schutzkonzeptes ist 

1.  die Installation einer Kultur der Achtsamkeit im Umgang  
 mit uns anvertrauten Personen und im Umgang miteinander,

2.  Informationsvermittlung  zum Thema Gewalt im Kontext  
 des Arbeitsalltags unseres Verbandes, 

3.  das Verhindern von (sexualisierter) Gewalt in unseren 
 Einrichtungen und Diensten sowie

4.  der angemessene Umgang mit ggf. auftretenden  
 Gewaltfällen

 
 
 
 
Alle Einrichtungen unseres Verbandes schließen sich diesem 
Konzept an und setzen dieses in ihrem Alltag um. Ergänzend er-
arbeiten sie einrichtungsspezifische institutionelle Schutzkonzep-
te (ISK), die auf die jeweiligen besonderen Strukturen zugeschnit-
ten, und Teil dieses Gewaltschutzkonzeptes sind.

Es richtet sich inhaltlich an den Vorlagen des Diözesancaritasver-
bandes Bamberg aus (siehe Rahmenkonzept und Manual, 2 Ver-
sion, 2022, https://caritas-bamberg.de/aktuelles/publikationen).

Die Vereinbarungen des Gewaltschutzkonzeptes gelten verbind-
lich für alle Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen und extern Beschäf-
tigte unseres Verbandes (Leiharbeiter:innen, Honorarkräfte, Mit-
arbeiter:innen beauftragter Firmen) im Folgenden auch „tätige 
Personen“ genannt.
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E I N F Ü H R U N G

Das Gewaltschutzkonzept regelt zuerst den Schutz von Minder-
jährigen und erwachsenen schutz- und hilfsbedürftigen Personen 
nach den Leitlinien des Deutschen Caritasverbandes (DCV) und 
der Deutschen Bischofskonferenz. 

„Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne dieser Ordnung sind 
Schutzbefohlene im Sinne des § 225 Abs. 1 StGB. Diesen Personen gegen-
über tragen Beschäftigte im kirchlichen Dienst eine besondere Verantwortung, 
entweder weil sie ihrer Fürsorge und Obhut anvertraut sind oder weil bei ih-
nen allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürftigkeit eine besondere Ge-
fährdung im Sinne dieser Ordnung besteht. Weiterhin sind darunter Personen 
zu verstehen, die einem besonderen Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis 
unterworfen sind. Ein solches besonderes Macht- und/oder Abhängigkeitsver-
hältnis kann auch im seelsorglichen Kontext gegeben sein oder entstehen.“ 
Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürf-
tiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst Deutsche Bi-
schofskonferenz vom 18.11.2019

StGB § 225 Abs.1/2 besagt:
„Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder 
Krankheit wehrlose Person, die 1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. 
seinem Hausstand angehört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt 
überlassen worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses untergeordnet ist, quält oder roh misshandelt, oder wer durch böswillige 
Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit schä-
digt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.(2) 
Der Versuch ist strafbar. (...).“

Darüber hinaus muss jeder soziale Träger der Garantenpflicht 
im Sinne des §13 StGB nachkommen. Demnach ist er gesetzlich 
dazu verpflichtet, das körperliche und seelische Wohlbefinden von 
Schutzbedürftigen zu gewährleisten. Ein kontinuierlicher Gewalt-
schutz ist die Grundlage für die Sicherstellung der Garantenpflicht 
und entsteht, indem ein Träger sein Vorgehen zur Prävention von 
und Intervention bei Gewalt beschreibt und systematisiert.

Hier sollen Klient:innen, Bewohner:innen, Patient:innen und 
Schutzbefohlene überwiegend vor Übergriffen durch Mitarbeiten-
de in kirchlichen Einrichtungen geschützt werden.

Darüber hinaus erfüllt unser Schutzkonzept zusätzlich die Anfor-
derungen des Diözesancaritasverbandes Bamberg, der hier einen 
erweiterten Gewaltbegriff zugrunde legt. Dabei werden verschie-
dene Formen von Gewalt, sowie Gewalterfahrungen von Mitarbei-
tenden und Ehrenamtlichen zusätzlich miteinbezogen, was den 
Adressatenkreis und den Schutzumfang für den Caritasverband 
Erlangen erheblich erweitert.

Unser Gewaltschutzkonzept greift diesen erweiterten Rahmen auf 
und schafft somit Voraussetzungen um entschieden auf jede Form 
von Gewalt, Diskriminierung und Missbrauch in unserem Verband 
reagieren zu können.

Die konkrete und verbindliche Formulierung von Handlungsleit-
fäden und Regelungen schafft Handlungssicherheit für alle Be-
teiligten.
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E I N F Ü H R U N G

Gewaltprävention und ein restriktiver Umgang mit auftretenden 
Fällen von Gewalt im Arbeitsumfeld sollen einen festen Platz in un-
serem Arbeitsalltag und in unserer Betriebsgemeinschaft haben. 
Die Entwicklung und die Etablierung einer Haltung der gegensei-
tigen Achtsamkeit soll auch durch die Formulierung des Gewalt-
schutzkonzepts gezielt umgesetzt werden. Ein stets respektvoller 
Umgang miteinander und auch das angstfreie Einfordern von Re-
spekt gegenüber der eigenen Person muss Grundlage unserer 
Arbeit mit Klient:innen/Bewohner:innen werden, aber auch die Zu-
sammenarbeit unter Kolleg:innen und mit Vorgesetzten bestim-
men. Transparenz und Rücksichtnahme sollen das Fundament 
dieser Haltung sein. 

Alle Mitarbeitenden verpflichten sich dem durch die Unterzeich-
nung eines Verhaltenskodex (siehe Anhang).

In diesem Konzept soll deutlich werden, welche Haltung unser 
Verband nach innen und nach außen einnehmen möchte- an wel-
chen Werten wir uns orientieren. 

Das Gewaltschutzkonzept wird gemeinschaftlich mit allen Einrich-
tungen des Verbandes erstellt. Neben dem Rahmenkonzept des 
Gesamtverbandes sind alle institutionellen Schutzkonzepte der 
einzelnen Einrichtungen für Mitarbeitende, anvertraute Personen 
und deren Angehörige/Betreuer:innen, sowie alle Interessierte 
einsehbar (z.B. unter www.caritas-erlangen.de oder in gedruckter 
Form direkt in den Einrichtungen). 

Wir bringen unsere Vereinbarungen in eine konkrete und verbind-
liche Form, wir legen Arbeitsabläufe, Regelungen und Herange-
hensweisen fest, im Umgang mit den uns anvertrauten Personen 
und im zwischenmenschlichen Umgang miteinander. 

Das Gewaltschutzkonzept wird allen Mitarbeiter:innen bekannt 
gemacht. Alle Mitarbeitenden werden regelmäßig in Schulungen 
sensibilisiert und über Gewaltschutz und Präventionsmöglichkei-
ten aufgeklärt.

Unser Schutzkonzept wird laufend angepasst und aktualisiert.
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E I N F Ü H R U N G

Konkret werden nach diesem Konzept folgende Konstellationen 
von Gewalterfahrungen erfasst:

• Gewalt ausgehend von im Verband tätigen Personen an an-
vertrauten Personen

• Gewalt ausgehend von anvertrauten Personen an im Verband 
tätigen Personen

• Gewalt zwischen tätigen Personen
• Gewalt zwischen Mitarbeiter:innen und Vorgesetzten
• Gewalt ausgehend von Angehörigen oder an Angehörigen im 

Umfeld unseres Verbandes
• Gewalt von anvertrauten Personen untereinander

Zwischen Mitarbeitenden und schutz- und hilfebedürftigen Men-
schen besteht im Arbeitsalltag häufig ein Abhängigkeitsverhältnis 
bzw. ein einseitiges Machtgefälle. Dies ist auch zwischen Vorge-
setzten und Mitarbeiter:innen der Fall. Auf eine Sensibilisierung 
diesbezüglich ist dringend ein Augenmerk zu legen.

Die Thematisierung dieser Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse 
in den Einrichtungen und Transparenz bei Entscheidungen ist ein 
wichtiges Instrument der Gewaltprävention.

Gewalt an bestimmten Personengruppen-Besonderheiten

Gewalt an Kindern und Jugendlichen:

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen muss besonders engma-
schig und aufmerksam reguliert werden. Diese vulnerable Grup-
pe ist besonders gefährdet, Opfer von Gewalthandlungen, sei es 
sexuell, psychisch oder physisch zu werden, da hier das Macht-
gefälle und die Beziehungsbedürftigkeit am Stärksten ist. Kinder 
können sich häufig schlechter mitteilen und tun dies oftmals auch 
nicht, selbst wenn sie dazu in der Lage sind. Sie sind in Bezie-
hungen oftmals nicht auf Augenhöhe mit Erwachsenen und somit 
leichter zu unterdrücken, auszunutzen und zu manipulieren. Ne-
ben einem (Macht)missbrauch durch Erwachsene besteht auch 
immer die Gefahr des Missbrauchs unter Kindern. Hier werden 
besonders bei Gruppenveranstaltungen oder Ausflügen Schutz-
maßnahmen ergriffen. Auch auf Gefahren durch Cybermobbing, 
Cybergrooming und andere Formen des Missbrauchs durch digi-
tale Medien ist ein Augenmerk zu legen.

Ziel ist es Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, ihre Bedürfnis-
se ernst zu nehmen, Handlungen konsequent zu begründen und 
Partizipation zu fördern. Hierzu sollen in den Einrichtungen die 
entsprechenden Leitfäden und Bedingungen vorhanden sein, 
dies muss fortlaufend reflektiert werden.

Unsere Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten 
sind sich der besonderen Schutzbedürftigkeit dieser Personen-
gruppe bewusst und legen in Ihren institutionellen Schutzkon-
zepten konkrete Maßnahmen dar, wie Kinder und Jugendliche in 
unserem Verband vor Missbrauch geschützt werden können.
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Gewalt an erwachsenen anvertrauten Personen:

Unser Schutzkonzept deckt nicht nur den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen ab, sondern setzt sich auch mit dem Schutz erwach-
sener Personen vor Missbrauch auseinander, welche in unseren 
Einrichtungen beraten, betreut und gepflegt werden. Auch wenn 
diese Personen Erwachsen sind, stehen sie trotzdem oftmals 
in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zu den Tätigen in 
unserem Verband oder auch zu anderen Betreuten. Während in 
unseren Pflegeeinrichtungen stark körperlich und geistig beein-
trächtigte Personen sozusagen „ausgeliefert“ sind, besteht in al-
len Einrichtungen eine große Gefahr von emotionaler Abhängig-
keit und einem damit verbundenen Machtgefälle, was wiederum 
ein Nährboden für Missbrauch darstellen kann. Das Spektrum von 
Gewalthandlungen dieser Personengruppe gegenüber reicht von 
unbedachten Grenzverletzungen über Vernachlässigung, Grob-
heit und Beschimpfungen bis hin zu Manipulation, körperlichen 
Misshandlung und sexueller Gewalt in all seinen Erscheinungs-
formen.

Wir sind uns bewusst, dass wir den uns anvertrauten Personen 
gegenüber eine besondere Verantwortung haben. Auch wenn die-
se erwachsen sind, müssen wir achtsam mit Abhängigkeiten und 
emotionalen Bindungen umgehen. Nähe und Distanz gilt es stän-
dig bewusst auszutarieren und dies durch Vereinbarungen und 
Regelungen auf ein verbindliches Fundament zu stellen, damit 
also den Rahmen für den Umgang mit dieser Personengruppe zu 
setzen.

Gewalt an im Verband tätigen Personen: 

Auch die Mitarbeitenden in unserem Verband können Gewalt-
handlungen und Grenzverletzungen ausgesetzt sein. Wenn dies 
vor Allem in der Pflege und in stationären Einrichtungen für psy-
chisch kranke Personen durch die körperliche Nähe und den stän-
digen engen persönlichen Kontakt thematisiert werden muss, ist 
auch in den anderen Tätigkeitsbereichen Gewalt im Arbeitsalltag 
nicht auszuschließen. Hier sei vor Allem die Arbeit mit psychisch 
kranken oder suchtkranken Menschen zu nennen, die in allen 
Einrichtungen stattfindet. Aber auch Aggressionen aufgrund von 
Verzweiflung, z.B. durch finanzielle Not treffen unsere Mitarbei-
ter:innen in ihrem Arbeitsalltag. Durch spezifische Regelungen bei 
Arbeitsabläufen (z.B. nicht allein in der Einrichtung arbeiten) und 
in räumlichen Gegebenheiten (z.B. bei offener Tür arbeiten) wird 
verhindert, dass im Verband Tätige Opfer von Gewalt werden. 
Auch Fortbildungsmaßnahmen, z.B. zu Deeskalationsstrategien, 
sowie Teambesprechungen und Supervision tragen dazu bei, die 
Gefahren, die das Tätigkeitsfeld unvermeidbar mit sich bringt, zu 
erkennen und ihre Auswirkungen zu minimieren.

Unsere Mitarbeitenden in den Einrichtungen erkennen gefähr-
dende Bereiche im Arbeitsumfeld indem sie eine Risikoanalyse 
durchführen und Konsequenzen daraus ziehen. Schwachstellen 
werden erkannt und möglichst vollständig behoben.
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Für alle Personengruppen gilt, dass wir in unseren Strukturen Hin-
dernisse abschaffen wollen, die die uns anvertrauten Personen 
und Mitarbeiter:innen daran hindern könnte, Grenzverletzungen 
und Grenzüberschreitungen zu thematisieren. Die Angst, dass ei-
nem Meldenden nicht geglaubt wird oder er negative Konsequen-
zen fürchten muss - sei es formell oder informell - gilt es in allen 
Einrichtungen durch konkrete Maßnahmen abzubauen (siehe z.B. 
Beschwerdemanagement, Mitarbeiterfortbildungen, Mitarbeiter-
gespräche).

Begrifflichkeiten und Definitionen

Zu Beginn der Auseinandersetzung mit dem Thema Gewaltprä-
vention steht die Klärung einiger Begrifflichkeiten, die uns auch im 
Schutzkonzept immer wieder begegnen werden. 

Der DiCV Bamberg definiert Gewalt in seinem Manual, 2022, S.11 
wie folgt:
„Von Gewalt wird dann gesprochen, wenn einem Menschen im Kontext von 
Abhängigkeitsstrukturen gegen dessen Willen, im Sinne eines reflektierten Ein-
verständnisses, ein Verhalten oder Tun aufgezwungen wird bis hin zur physi-
schen oder psychischen Überwältigung oder Vernichtung unabhängig davon, 
ob die Gewalt gewollt, bewusst oder absichtlich angewendet wurde oder un-
absichtlich, unbewusst bzw. ungewollt.“

Der erweiterte Gewaltbegriff bezieht sich nach der Definition des 
Deutschen Caritasverbandes (DCV) auf strafbare, sowie auch auf 
nicht strafbare Handlungen. Gewalthandlungen können spontan 
oder systematisch erfolgen. Mit oder ohne Schädigungsintention.

Wenn unser Verband einen erweiterten Gewaltbegriff zugrunde 
legt, bedeutet dies, dass alle Formen von Gewalt, die zwischen 
o.g. Personengruppen möglich sind, in unseren Einrichtungen 
verhindert werden sollen. Die folgende Beschreibung von Gewalt-
formen ist nicht als vollständig zu betrachten. 

• Physische Gewalt

Alle Angriffe auf die körperliche Unversehrtheit eines Menschen, 
auch Körperverletzung, z.B. schubsen, treten, schlagen, etc. Aber 
auch Festhalten oder Einschränken des körperlichen Wohlbe-
findens durch Vernachlässigung oder Verweigerung von Pflege, 
Nahrung und Fürsorge. Zu körperlicher Gewalt gehören auch 
Strafen, die körperlich erfahrbar werden (z.B. zu heiß oder zu kalt 
baden, ruppig zupacken) oder freiheitseinschränkende Maßnah-
men und Zwangsmaßnahmen (z.B. Zwangsmedikation, Zwangs-
ernährung, Angurten).

• Psychische Gewalt

Seelische oder emotionale Gewalt findet oft auf verbaler Ebene 
statt und zielt auf die Gefühle, die Selbstsicherheit, das Selbst-
bewusstsein eines Menschen, z.B. Mobbing, Stalking, demütigen, 
verängstigen, kontrollieren, beschimpfen, absichtliches systemati-
sches Übersehen, Übergehen oder Vernachlässigen, Verweigern 
von notweniger Fürsorge, erpressen, bedrohen, einschüchtern, 
isolieren, herabsetzen, Machtmissbrauch zur Erfüllung eigener 
Interessen oder Bedürfnisse, systematische Manipulation. 
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• Sexualisierte Gewalt

Hier sind alle sexuellen Handlungen gemeint, die gegen den Wil-
len eines anderen Menschen geschehen, an Kindern (sexueller 
Missbrauch), an Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht 
zustimmen oder ablehnen können. Hier ist insbesondere darauf 
zu achten, dass Zustimmung oder nicht ablehnen auch durch 
Machtausübung und Manipulation erfolgen kann und somit in ei-
nem solchen Fall auch sexuelle Gewalt darstellt - dies sind Straf-
tatbestände. Hierzu zählen auch sexuelle Belästigung und Besitz/
Verbreitung/Erzeugung von Kinderpornografie.

Auch verbale Formen sexueller Belästigung werden in unserem 
Verband nicht geduldet.

Täterstrategien sexualisierte Gewalt

Täter:innen handeln nach bestimmten Strategien, um ihre Tat erst 
möglich zu machen. Täterstrategien richten sich nach außen, um 
ein Eingreifen auszuschließen und nach innen an das Opfer, um 
es gefügig zu machen. 

Sexualisierte Gewalt ist häufig das Ergebnis einer langen Pla-
nung. Beobachtung, Ausspähung des geeigneten Opfers, einer 
Annäherung, eines sich Vertraut machens, sich Engagierens- dem 
Aufbau einer Beziehung. Es werden Abhängigkeiten konstruiert, 
Ängste erzeugt, die Bedürfnisse des Opfers (Anerkennung, Zu-
wendung, Sicherheit, Orientierung) für die eigene Bedürfnisbefrie-
digung genutzt. Die Wehrlosigkeit und auch die Unwissenheit des 
Opfers bzgl. Sexualität werden ausgenutzt, Grenzen ausgelotet.

So werden scheinbar zufällige Berührungen ggf. vom Opfer tole-
riert, es wird getestet wie weit man gehen kann. Ein schrittweiser 
Einbau des Missbrauchs in alltägliche, pflegerische oder spiele-
rische Situationen, ein sich herantasten, bestimmt das Vorgehen 
des Täters (Anita Heiliger, Täterstrategien und Prävention, 2000, 
München, Frauenoffensive).

Auch das Anpassen der äußeren Bedingungen an das Ziel (z.B. 
Zugriff auf ein Kind/eine hilfebedürftige Person sichern durch 
Wechsel des Einsatzbereiches oder gar des Arbeitsplatzes, 
Schaffung von Situationen in welchen man allein mit dem Opfer 
sein kann) ist eine Strategie.  

Scham und Schuldgefühle werden als Stillmacher eingesetzt. 
Unwissenheit über das erfahrene Unrecht und zur Verfügung 
stehende Hilfsmöglichkeiten, sowie Drohungen und Entzug von 
Aufmerksamkeit und Zuwendung erschweren das Beenden der 
Situation für das Opfer. 

Die Glaubwürdigkeit des Opfers wird bereits im Vorfeld geschä-
digt („da hat sie doch auch schon gelogen“ oder „wieder eine sei-
ner Lügengeschichten“), eine sogenannte „Täterlobby“ installiert 
(A. Heiliger, 2000, zitiert Russell, Finkelhor).

Das Vorhandensein eines Machtgefälles, welches in unserem 
Arbeitsumfeld fast immer vorhanden ist, öffnet diesen Strategien 
Tür und Tor.
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Die Ursachen für sexualisierte Gewalt liegen ausschließlich 
beim Täter/der Täterin!

Das Ausmaß einer Gewalttat kann sich unter anderem äußern in

• Grenzverletzungen
sind ein oft unabsichtliches Überschreiten der persönlichen 
psychischen oder physischen Grenze einer anderen Person. 
Geschieht meist aus Unachtsamkeit, Unwissenheit oder aus 
einer „Kultur der Grenzverletzungen“ heraus. Grenzverletzun-
gen sind grundsätzlich korrigierbar (z.B. durch eine Entschul-
digung). 

oder

• Grenzüberschreitungen
sind bewusste körperliche oder psychische Übergriffe. Hier ist 
sich der Täter bewusst, dass er die Grenze einer anderen Per-
son überschreitet. Er tut dies geplant oder spontan. Die Taten 
sind oft strafrechtlich relevant.

Diese Formen von Gewalt können sich im Arbeitsumfeld unter-
schiedlich äußern (aus dem Rahmenkonzept des DiCV Bamberg, 
2022):

Direkte oder personale Gewalt

Hier gibt es einen Handelnden. Täter und Opfer stehen in einer 
direkten Beziehung. Dies kann sich ausdrücken durch

• Unterlassung
• Vernachlässigung
• Unterversorgung
• Körperliche Gewalt
• Misshandlung
• Freiheitsentziehende Maßnahmen (mechanisch,  

medikamentös) ohne richterlichen Beschluss etc.

Indirekte oder strukturelle Gewalt

Hier ist die Gewalt als solche meist nicht sichtbar. Es tritt keine 
Person in Erscheinung, die einen anderen Menschen direkt schä-
digt. Es handelt sich um eine ständig wirkende Gewalt ohne kon-
krete „Täter:in“.

Bei der Umsetzung von Normen und Regelungen in Institutionen 
wird dennoch Gewalt ausgeübt, wenn Strukturen für wichtiger er-
achtet werden als menschliche Bedürfnisse.. 



E I N F Ü H R U N G

14

Beispiele hierfür sind:
• Nicht verhandelbare Zeitpläne und Arbeitsablauforganisatio-

nen (z. B. Duschpläne)
• Reglementierende Hausordnung
• Übertriebene Sicherheit vor Lebensqualität
• Mitarbeiterbezogene Faktoren wie personelle Engpässe, be-

lastende Arbeitsbedingungen, bürokratischer Aufwand
• Beeinträchtigung von Lebensraum und Mangel an Privat-

sphäre

Hier ergeben sich in der Praxis häufig Interessenskonflikte und 
Spannungen aufgrund gegenläufiger Bedürfnisse und Notwendig-
keiten. Uns ist bewusst, dass diese oft nicht vollständig beseitigt 
werden können. Sensibilisierung, Thematisierung und konkrete, 
nachprüfbare Lösungsbemühungen, partizipativ und unter trans-
parenten Bedingungen, müssen jedoch in jedem Fall erfolgen.

Gewalt als alltäglicher Zustand:

Institutionelle Gewalt kann seit langer Zeit zur Regel in einer Ein-
richtung, einem Team geworden sein ohne, dass sie von den Teil-
nehmenden bewusst wahrgenommen wird, so kann diese Form 
von Gewalt zu einem alltäglichen Zustand werden, der Leiden 
verursacht ohne benannt zu werden. Beispiele hierfür sind sys-
tematisches ausgrenzen, vertuschen, verheimlichen, benachteili-
gen, ruhigstellen, lästern, bestrafen.

Gewalt findet oft Rechtfertigungen z.B. in kulturellen, rituellen 
oder pädagogischen Aspekten. Dies führt dazu, dass der oder die 
Täter:innen kein Schuldbewusstsein empfinden oder Schuldhaf-
tigkeit verdrängen. Dies ermöglicht es, dass z.B. ein Team, eine 
ganze Struktur oder sogar eine Bevölkerungsgruppe gewalttätig 
handelt. 

Ein Beispiel hierfür ist die kulturelle Gewalt, die Diskriminierung 
von Ausländern oder homosexuellen Menschen beinhaltet und 
ideologisch gerechtfertigt wird. Ein Beispiel für pädagogische Ge-
walt ist Erziehung mittels Strafe.

Wir wollen Strukturen schaffen, die das Auftreten von Gewalt in all 
seinen Erscheinungsformen möglichst ausschließen oder deren 
Auftreten zumindest erschweren- täterunfreundliche Strukturen 
schaffen. Hierfür ist es notwendig, dass alle Beteiligten ein Be-
wusstsein hierfür entwickeln, informiert und bereit sind, zu reagie-
ren, sollten sie Zeuge von Gewaltanwendung werden oder selbst 
betroffen sein.

Um das Auftreten von Grenzverletzungen zu minimieren, werden 
Handlungen an, und die anvertrauten Personen betreffend stets 
sorgfältig mit diesen kommuniziert, angekündigt und begründet. 
Ein „nein“ der anvertrauten Person ist in jedem Fall zu respektie-
ren. Bei dennoch notwendigen Handlungen (z.B. in der Pflege) 
wird versucht ein Konsens herbeizuführen. Sollte dies trotz aller 
Bemühungen nicht möglich sein, muss es in den Einrichtungen 
Leitlinien für das Verhalten in solchen konkreten Situationen ge-
ben. Darüber hinaus werden Arbeitsschritte entsprechend der 
Vorgaben in den Einrichtungen sorgfältig dokumentiert. Dies kann 
auch im Falle von Meldungen die Aufklärung erleichtern.
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Wir achten auch uns selbst

Neben der Achtung unserer Mitmenschen im Arbeitsalltag soll in 
unserem Verband auch der Eigenschutz einen hohen Stellenwert 
erhalten. Wer seine eigenen Grenzen kennt und verteidigt, kann 
Gewalthandlungen eher abwehren, teilt sich leichter anderen mit 
und trägt dazu bei, dass Täter:innen frühzeitig gesehen und Kon-
sequenzen gezogen werden. 

Auch führt ein Vernachlässigen der eigenen Bedürfnisse, das Hin-
nehmen von Ungerechtigkeit und Überforderung der eigenen Per-
son, das Fehlen von Transparenz und Selbstwirksamkeit zu Wut, 
Stress und Aggressionen, was wiederum ein Ventil braucht und 
somit Gewalt ggf. fördert. Dies kann sich zum Beispiel in ruppiger 
Kommunikation oder in festerem Zupacken äußern.

Diese Selbstfürsorge der Mitarbeitenden kann allerdings durch 
formelle und informelle Strukturen in den Einrichtungen erschwert 
werden. Hier besteht auch eine besondere Verantwortung von 
Vorgesetzten, die dafür Sorge tragen müssen, dass Überlastung 
und Intransparenz, Versagensängste und andere Belastungen bei 
ihren Mitarbeiter:innen im Arbeitsalltag minimalisiert werden. Eine 
offene, angstfreie Kommunikation, vertrauensbildende Maßnah-
men und konsequentes Bekämpfen von Missständen sind eine 
besondere Aufgabe aller Vorgesetzten, um Aggression und Ge-
walt in ihrem Verantwortungsbereich vorzubeugen. 

Achtsam zu sein der eigenen Person gegenüber führt auch dazu, 
dass Täter:innen nicht mehr über längere Zeit unbemerkt in sen-
siblen Bereichen eingesetzt werden, Menschen ihren Umgang 
miteinander verstärkt reflektieren und Strukturen sich laufend ver-
bessern. 

Fortbildung von Mitarbeitenden und die Thematisierung in Team-
sitzungen und Mitarbeitergesprächen sollen die eigene Grenz-
achtung stärken und angstfreie Kommunikation fördern. 

So wird der achtsame Umgang mit der eigenen Person zur Vo-
raussetzung für ein erfolgreiches und zufriedenstellendes Tätig 
sein in unserem Verband.

Folgende konkrete Instrumente werden im Caritasverband Er-
langen einrichtungsübergreifend angewandt um den Schutz vor 
jeglicher Form von Gewalt in unserem Verband weit möglichst zu 
gewährleisten. Verschiedene Bausteine der Analyse, Gewaltprä-
vention, Intervention und Nachsorge sollen hier ineinander grei-
fen. 
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1. Gewaltprävention-Maßnahmen zur Verhinderung 
von Gewalt in unseren Einrichtungen

1.1. Risiko- und Potentialanalyse

Unsere Einrichtungen überprüfen mittels einer Analyse, welche 
Risiken in ihrem Einsatzbereich den Gewaltschutz betreffend vor-
liegen. Außerdem werden bereits vorhandene Mechanismen zur 
Verhinderung von Gewalt festgehalten, überprüft und ggf. weiter 
ausgebaut. Hier werden die alltägliche Arbeit und ihre festgefah-
renen Abläufe und Strukturen auf den Prüfstand gestellt. Auch 
räumliche Gegebenheiten werden hinsichtlich ihrer „Täterfreund-
lichkeit“ überprüft. Risiken werden aufgespürt und möglichst aus-
geschaltet. Es wird ermittelt, wo Schutzmechanismen installiert 
werden müssen. Dieser Prozess wird gemeinsam mit den ver-
schiedenen Akteuren in der Einrichtung durchlaufen. Neben der 
Einrichtungsleitung, die verantwortlich für die Analyse und die 
Umsetzung der Ergebnisse ist, werden also Mitarbeitende aus 
verschiedenen Bereichen der Einrichtung, sowie Mitarbeiterver-
treter:innen und Bewohnerräte oder Klientenvertreter:innen und 
Angehörige mit einbezogen. In den institutionellen Schutzkon-
zepten werden die aus den Risikoanalysen gezogenen Schlüs-
se beschrieben und in konkrete Regelungen umgesetzt. Für die 
Risikoanalysen wurde die Vorlage des DiCV Bamberg (2022) als 
Richtschnur verwendet.

Alle Einrichtungen führen in regelmäßigen Abständen, spätestens 
alle drei Jahre oder nach Auftreten einer Gewalthandlung, eine 
Risiko - und Potentialanalyse durch und überarbeiten ihr Schutz-
konzept entsprechend. Die Risikoanalyse wird anhand des Vor-

drucks im Anhang durchgeführt. Dieser wird in der Einrichtung 
aufbewahrt. Die Ergebnisse der Analysen werden dokumentiert 
und in die Schutzkonzepte eingearbeitet. Wenn Risiken festge-
stellt wurden und aus bestimmten Gründen nicht behoben werden 
können, muss dies besonders dokumentiert werden.

Mindestens einmal jährlich ist das Thema Gewaltschutz und Ge-
waltprävention als Tagesordnungspunkt in einer Teamsitzung/
Reflexionstag oder dergleichen aufzunehmen und mit den Mit-
arbeitenden zu thematisieren. Hier soll es um die aktuelle Wahr-
nehmung von Risiken und die Umsetzung der Gewaltschutzrege-
lungen in der Praxis gehen.

Auch dies ist zu dokumentieren. Die Dokumentation ist in der Ein-
richtung aufzubewahren.

1.2. Persönliche Eignung 

Personalauswahl 

Mit der sorgsamen Personalauswahl beginnt die wirksame Ge-
waltprävention in den Einrichtungen. Wenn möglich soll eine 
zweite Person den Gesprächen vor der Einstellung hinzugezogen 
werden. Bereits im Bewerbungsgespräch muss auf die Grundsät-
ze des Verbandes zum Gewaltschutz und den daraus resultieren-
den Verpflichtungen (z.B. Unterzeichnung eines Verhaltenskodex, 
erweitertes Führungszeugnis, Selbstauskunft, Fortbildungen zum 
Thema) hingewiesen werden. Die Haltung der Einrichtung zum 
Umgang miteinander soll verdeutlicht werden. Unser Leitfaden 
zur Implementierung des Gewaltschutzes in den Einstellungspro-
zess strukturiert den Prozess. 
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Spätestens am ersten Arbeitstag sollen den neuen Mitarbeitenden 
Beschwerdewege, Handlungsleitfäden und die Ansprechperso-
nen mitgeteilt werden. Das Gewaltschutzkonzept wird ausgehän-
digt und auf dessen Verbindlichkeit hingewiesen. Die wichtigsten 
Verhaltensregeln zum Gewaltschutz werden durch die Unterschrift 
des Verhaltenskodex konkretisiert.

Die Bereitschaft sich den Grundsätzen unseres Verbandes anzu-
schließen ist Voraussetzung für die Einstellung.

Mitarbeitergespräche

Regelmäßige Mitarbeitergespräche, besonders während der Ein-
arbeitungszeit, sind ein notwendiger Baustein der Gewaltpräven-
tion in unserem Verband. Unter diesem Aspekt sind hier folgende 
Themen anzusprechen:

• individuelle Unter- oder Überforderungssituationen
• Betriebsklima und Konflikte
• Umgang mit Stresssituationen
• Handeln in Grenz- und Gefahrensituationen
• Fortbildungsbedarf im Themenfeld Grenzachtung, Gewaltprä-

vention und sexualisierte Gewalt

Diese Fragestellungen zum Thema Gewaltprävention sind in be-
stehende Gesprächsleitfäden für Mitarbeitergespräche einzuar-
beiten.

Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex listet die wichtigsten Verhaltensregeln im 
Umgang miteinander und im Umgang mit Gewalthandlungen im 
Arbeitsumfeld auf. Er legt fest, dass es verpflichtend ist zu han-
deln, wenn ein Mitarbeitender Gewalt beobachtet oder selbst Op-
fer von Gewalt wird. 

Auch die Verpflichtungen des Dienstgebers in diesem Zusam-
menhang werden hier festgehalten.

Die Unterzeichnung des Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeiten-
den, auch ehrenamtlich Tätige, verpflichtend. Diese Unterschrift 
ist Voraussetzung für eine Einstellung, Weiterbeschäftigung oder 
die Aufnahme, bzw. Weiterführung einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Neue Mitarbeiter:innen unterschreiben den Verhaltenskodex bei 
der Einstellung. Bereits in Verband Tätige unterzeichnen diesen 
zeitnah nach Inkrafttreten des Gewaltschutzkonzeptes. 

Der Verhaltenskodex wird in der Personalakte aufbewahrt. Mit der 
Unterschrift verpflichtet sich der Mitarbeitende, die vom Verband 
und der Einrichtung festgelegten Grundsätze und Verhaltensre-
geln einzuhalten. Der Verhaltenskodex besteht aus einem allge-
meinen Teil, der für alle Mitarbeiter:innen des Caritasverbandes 
Erlangen und der Caritas regio gGmbH gilt und einem einrich-
tungsspezifischen Teil, der als Ergänzung Regelungen und Ver-
einbarungen in der jeweiligen Einrichtung festlegt.

Der Verhaltenskodex unseres Verbandes ist im Anhang zu finden. 
Die besonderen Vereinbarungen in den Einrichtungen, die den 
Verhaltenskodex ergänzen sind in den Schutzkonzepten der Ein-
richtungen aufgeführt.
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Die Einhaltung der im Verhaltenskodex festgelegten Verhaltens-
regeln ist bindend und kann arbeitsrechtlich relevant werden. 
Dienstanweisungen können davon abgeleitet werden.

Beschäftigte externer Firmen, die im Verband tätig sind unter-
zeichnen vor Dienstantritt eine Erklärung („Informationsblatt für 
externe Dienstleister“), in welcher Sie sich unseren wichtigsten 
Verhaltensregeln verpflichten und über die Ansprechpersonen in-
formiert werden. Die Einrichtungsleitung muss sicherstellen, dass 
der Inhalt der Erklärung gelesen und verstanden wurde.  Das ein-
richtungsinterne Schutzkonzept wird vor Dienstantritt ausgehän-
digt.

Unser Verhaltenskodex stellt eine Richtlinie dar nach der wir uns 
im betrieblichen Alltag ausrichten wollen. Er legt wichtige Werte 
und Verhaltensregeln fest, erhebt jedoch keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Der Verhaltenskodex ist ein Gerüst an dem wir 
unser Handeln ausrichten, er gibt Orientierung und Verbindlichkeit 
für alle Beteiligten. Der Verhaltenskodex muss vor Unterschrift mit 
den Mitarbeitenden besprochen werden. 

Leitungskräfte und Führungspersonen sollen sich ihrer besonde-
ren Verantwortung bewusst sein, die Einhaltung der Regelungen 
in ihrem Einsatzbereich sicherzustellen, sie sind außerdem Vor-
bilder in ihrem Verhalten.

Der Verhaltenskodex wird regelmäßig, spätestens alle 3 Jahre 
überprüft und ggf. überarbeitet.

Erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunft

Um die persönliche Eignung eines Mitarbeiters oder einer Mit-
arbeiterin zu überprüfen, bevor diese in Rahmen ihrer Anstellung 
mit schutzbedürftigen Personen in Kontakt tritt, ist die Einsicht-
nahme in ein erweitertes Führungszeugnis durch den Dienstge-
ber zu gewährleisten.

Alle Mitarber:innen des Caritasverbandes und der Caritas regio 
gGmbH, alle Ehrenamtlichen und aus anderen Firmen für den 
Verband Tätige, sowie Honorarkräfte, die in Ihrer Arbeit für unse-
ren Verband Kontakt zu Minderjährigen oder schutzbedürftigen 
Erwachsenen haben, müssen vor der Einstellung ein erweitertes 
Führungszeugnis (eFZ) nach §30a BZRegG vorlegen. Eine Be-
freiung von dieser Pflicht ist nicht möglich.

Das eFZ muss vor der Aufnahme der Tätigkeit vorliegen. 

Sollte eine Person aus dringenden Gründen, um gesetzliche Vor-
gaben zu erfüllen, vor Einsichtnahme des eFZ eingestellt werden 
müssen, ist der Arbeitsvertrag bis zur Vorlage des eFZ schwe-
bend unwirksam,

Alle notwendigen Formulare sind im Anhang zu finden.
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Eine Wiedervorlage des eFz soll nach spätestens 5 Jahren er-
folgen. Der Dienstgeber informiert die Mitarbeitenden rechtzeitig 
über die Pflicht zur Wiedervorlage.

Bei, nach den Vorlagen des Caritasverbandes Erlangen zum eFZ, 
relevanten Einträgen im eFZ erfolgt ein Tätigkeitsausschluss. Alle 
weiteren Einträge werden einzelfallbezogen auf ihre Relevanz für 
den Schutz der uns anvertrauten Personen, der Mitarbeitenden 
und unseres Verbandes hin überprüft.

Ergänzend zum eFZ wird von zukünftigen Mitarbeitenden eine 
Selbstauskunft mit Verpflichtungserklärung unterzeichnet. Hier 
wird eine Lücke geschlossen, die das eFZ nicht abzudecken ver-
mag. Die Mitarbeiter, die Mitarbeiterin verpflichtet sich darin dem 
Dienstgeber umgehend mitzuteilen, sollte aufgrund relevanter 
Straftatbestände ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet 
oder ein Strafverfahren eröffnet werden.

Minderjährige Mitarbeiter:innen, Auszubildende und  
Praktikant:innen

• Praktikant:innen werden spätestens am ersten Arbeitstag über 
unser Gewaltschutzkonzept informiert, sie nehmen an den 
Mitarbeiterfortbildungen teil und unterschreiben den Verhal-
tenskodex.

• Es ist ein eFZ vorzulegen und eine Selbstauskunft zu unter-
zeichnen.

• Ausnahme: Kurze Praktika, z.B. Schülerpraktikant:innen: Da 
diese sich oft nur kurzzeitig in den Einrichtungen aufhalten, 
gelten o.g. Regelungen zur Fortbildung für sie nicht. Eine In-
formation über unsere Gewaltschutzrichtlinien muss auch hier 
vor Beginn des Praktikums erfolgen. Der Verhaltenskodex, so-
wie eine Selbstauskunft muss unterzeichnet werden, das eFz 
wird eingesehen. 

• Bei Praktikant:innen, die nur wenige Tage in der Einrichtung 
sind, kann auf diese Vorgaben verzichtet werden, allerdings 
dürfen diese Kurzzeitpraktikant:innen niemals eigenverant-
wortlich und unbeaufsichtigt mit Minderjährigen oder schutz-
bedürftigen Erwachsenen arbeiten. 

• Für Auszubildende gelten die Gewaltprävention betreffend 
dieselben Regeln wie für alle Mitarbeitenden.

Da es sich bei dieser Personengruppe oft um sehr junge und un-
erfahrene Menschen handelt, sollen die Mitarbeiter:innen, die mit 
der Betreuung von Auszubildenden und Praktikant:innen betraut 
sind, besondere Handlungsleitlinien befolgen. In diesem Bereich 
kann es durch ein starkes Machtgefälle und großen Altersunter-
schied leichter zu Grenzverletzungen oder Grenzüberschreitun-
gen kommen, die dann im Anschluss seltener kommuniziert wer-
den (täterfreundliche Situation).
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Verhaltensregeln im Umgang mit Auszubildenden und Prak-
tikant:innen

• Die Kommunikation ist stets respektvoll und auf Augenhöhe 
zu führen.

• Es werden gemeinsame Absprachen zum Siezen und Duzen 
getroffen.

• Es ist stets eine Ansprechperson greifbar.
• In Situationen im Rahmen der Tätigkeit, in der sich diese Mit-

arbeiter:innen nicht wohlfühlen, kann jederzeit eine Vertrau-
ensperson begleiten.

• Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse werden im Handeln von 
Vorgesetzten und Kolleg:innen stets achtsam berücksichtigt.

• Es wird besonders sensibel auf Nähe und Distanz geachtet.
• Arbeitsbeziehungen werden vertrauensvoll und nachvollzieh-

bar gestaltet.
• Es ist besonders auf die Möglichkeit offener und angstfreier 

Kommunikation bei Problemen und Konflikten zu sorgen.
• Ein Ausnutzen der Arbeitskraft dieser besonders vulnerablen 

Gruppe von Mitarbeitenden ist zu keiner Zeit zu tolerieren.
• Es werden regelmäßige Gesprächstermine mit einer vertrau-

ten Ansprechperson vereinbart.

1.3. Beschwerdemanagement und Partizipation

Unser Verband folgt in Hinblick auf sein Beschwerdemanagement 
folgenden Grundsätzen:

• Niedrigschwelligkeit
• Transparenz
• Kontakt auf Augenhöhe

Um vulnerable Personen, aber auch im Verband Tätige und An-
gehörige dabei zu unterstützen ihre Bedürfnisse offen zu äußern 
und ihre Rechte geltend zu machen, sind niedrigschwellige Be-
schwerdemöglichkeiten von entscheidender Bedeutung. 

Alle Menschen werden durch Partizipation kompetent in eigener 
Sache. Weg von der Position des Ausgeliefertseins, hin zu einer 
selbstbewussten Position in Kenntnis der eigenen Rechte und der 
Möglichkeit sich einzubringen, mit zu gestalten, sich ohne Scham 
und Angst zu beklagen und schließlich auch zu sehen, dass dem 
was zu beklagen war Abhilfe geschaffen wird und dass Konse-
quenzen aus dem gezogen werden, was nicht befriedigend funk-
tioniert.

Dies zu ermöglichen ist Teil einer Haltung, die die Einhaltung der 
Grundrechte eines jeden Menschen und die Achtung der Men-
schenwürde in jeder Situation gewährleistet.
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Wenn Beschwerden konsequent beachtet, aufgegriffen und sich 
transparent um Veränderung bemüht wird, entsteht eine Kultur 
in welcher Kritik, Streit und Beschwerde nicht gefürchtet werden 
muss, sondern angenommen und produktiv genutzt wird, um ein 
System zu weiterzuentwickeln. Beschwerden werden so zur wert-
vollen Chance strukturelle Verbesserungen herbeizuführen.

Das Beschwerdemanagement unseres Verbandes soll folgenden 
Empfehlungen folgen:

• Alle anvertrauten Menschen, aber auch Mitarbeitende, sowie 
deren Angehörige müssen Zugang zum Beschwerdeverfahren 
haben.

• Niedrigschwellige Beschwerdewege werden etabliert (gut 
sichtbare Installation auf der Homepage www.caritas-erlan-
gen.de, anonyme Meldungen ermöglichen, Auslegen des For-
mulars „Ihre Meinung ist uns wichtig“, Auslegen unseres Flyers 
zum Gewaltschutz, Kummerkasten“).

• Das Beschwerdemanagement einer Einrichtung befasst sich 
nicht ausschließlich mit (vermuteten) Gewalttaten, sondern ist 
offen für alle Themen (Formular „Ihre Meinung ist uns wichtig“).

• Ein Organigramm beschreibt Zuständigkeiten mit Namen und 
evtl. auch Foto (bei Zustimmung) aller Mitarbeitenden und 
Funktionsträger:innen und wird in der Einrichtung für alle ein-
sehbar veröffentlicht (Aushang).

• Ein allgemeines Bewusstsein für die Rechte der uns anver-
trauten Personen wird gestärkt (z.B. in Teamsitzungen, Schu-
lungen).

• Hemmungen sich zu beschweren werden durch aktives Nach-
fragen abgebaut (z.B. „Gibt es irgendwelche Probleme?“)

• Beschwerden werden willkommen geheißen (bestärkende Re-
aktion).

• Persönlicher Kontakt wird unkompliziert ermöglicht.
• Externe und interne Beschwerdemöglichkeiten sind allen be-

kannt.
• Vertrauen in das Personal und Entscheidungsträger wird ge-

fördert (z.B. durch Transparenz und Offenheit bei Entschei-
dungen, Abbau von Mechanismen, die auf Misstrauen fußen)

• Entscheidungen werden möglichst transparent und partizipativ 
getroffen und auch kommuniziert.

• Die Beschwerdeführer werden über das weitere Vorgehen und 
die Ergebnisse informiert.

• Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe für die Entgegennah-
me und Sichtung von Beschwerden und deren weitere Bear-
beitung sind klar geregelt.

• Beschwerden und deren weitere Bearbeitung werden konse-
quent dokumentiert.

• Mitwirkungsmöglichkeiten aller Beteiligten (Mitarbeitende, Be-
wohnerbeiräte, regelmäßige Klienten/Bewohnerbefragungen) 
werden unterstützt.

• Es werden Orte für Dialog geschaffen (z.B. Reflexionstage, 
Mitarbeiterversammlungen, Vollversammlungen)

• Beschwerdeverfahren in den Einrichtungen werden weiter 
ausgebaut und regelmäßig überprüft.
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• Die Auswertung des Beschwerdemanagements wird regelmä-
ßig evaluiert.

• Das Beschwerdemanagement ist selbstverständlicher Teil un-
serer offenen Fehlerkultur und dient der Verbesserung unse-
res professionellen Handelns

2. Handlungsleitlinien beim Auftreten von  
Gewaltfällen

Neben der Gewaltprävention behandelt das vorliegende Konzept 
auch die Maßnahmen, die getroffen werden müssen, wenn es zu 
Fällen von Gewalt in einer Einrichtung unseres Verbands kom-
men sollte.

Gewalt hat viele Gesichter
Was z.B. tun, wenn jemand….
• körperlich angegriffen oder misshandelt wird?
• beleidigt oder erniedrigt wird?
• (sexuell) belästigt oder bedrängt wird?
• sexuell missbraucht wird?
• systematisch gemobbt wird?
• systematisch ausgenutzt wird?
• Hilfe braucht und ihm diese böswillig oder aus  

wiederholter Unachtsamkeit verweigert wird?

Durch die Unterschrift des Verhaltenskodex verpflichten sich alle 
Mitarbeiter:innen unseres Verbandes, Gewaltbeobachtungen im 
Verband zu melden. Da sich der Caritasverband Erlangen und 
die Caritas regio gGmbH dem erweiterten Gewaltbegriff des DiCV 
Bamberg angeschlossen haben, ergibt sich ein wesentlich wei-
ter gefasster Bereich von verschiedenen Erfahrungen mit unter-
schiedlichen Gewaltformen. Uns ist bewusst, dass es sich im Ein-
zelfall um Grenzfälle handeln kann, der erweiterte Gewaltbegriff 
keine geschlossene Definition ermöglicht und somit eine Hand-
lungsunsicherheit installiert wird, die in diesem Konzept und auch 
durch den Verhaltenskodex nicht gänzlich aufgelöst werden kann.

Beratend stehen allen Beteiligten verschiedene Ansprechperso-
nen zur Verfügung. Hier sei darauf zu achten, dass diese unter-
schiedlichen Funktionen und Meldepflichten unterliegen. Diese 
werden in den folgenden Abschnitten beschrieben und im Anhang 
(„Zuständigkeiten“) noch einmal konkretisiert.

2.1. Interne (iAP) und externe (eAP) Ansprechpersonen

Für schutzbedürftige Klient:innen und Bewohner:innen, Angehö-
rige und Besucher:innen sowie allen Mitarbeitenden stehen ver-
schiedene Ansprechpersonen zur Verfügung. Diese Personen 
unterstützen bei eigenen Gewalterfahrungen oder bei der Beob-
achtung von Gewalt nach dem erweiterten Gewaltbegriff im Ar-
beitsumfeld unserer Einrichtungen.

Die Kontaktdaten dieser Ansprechpersonen werden allen Bewoh-
ner:innen, Klient:innen, Angerhörigen oder Besucher:innen sowie 
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allen Mitarbeitenden zugänglich gemacht. Dies hat zumindest 
durch Aushänge, Rundmails und Einträge auf der Homepage zu 
geschehen. Spätestens am ersten Arbeitstag neuer Mitarbeiter:in-
nen und bei Teamsitzungen soll auf die Kontaktmöglichkeiten hin-
gewiesen werden. Wir richten uns nach unserem Leitfaden für die 
Implementierung des Gewaltschutzes im Einstellungsprozess. 

Die Gewaltschutzbeauftragte

Die Gewaltschutzbeauftragte des Caritasverbandes Erlangen und 
der Caritas regio gGmbH 

• koordiniert die Gewaltprävention in unserem Verband und ist 
Ansprechperson bei Problemen und Fragen für alle Beteiligten

• ist Schnittstelle zum Diözesancaritasverband Bamberg beim 
Gewaltschutz

• Erstellt und evaluiert das Schutzkonzept für den Gesamtver-
band

• Unterstützt und berät die Einrichtungen bei der Erstellung, 
Umsetzung und Evaluation des institutionellen Gewaltschutz-
konzepts

• ist zuständig für die Installation der verpflichtenden Mitarbei-
terfortbildungen

• berät und unterstützt die internen Ansprechpersonen in den 
Einrichtungen

Die Gewaltschutzbeauftragte ist Angestellte des Caritasverban-
des Erlangen.

Kontaktdaten der Gewaltschutzbeauftragten:

Stefanie Grunow
Dipl. Sozialpädagogin (FH) 

Gewaltschutzbeauftragte für den Caritasverband Erlangen und 
Landkreis Erlangen- Höchstadt e.V. und die Caritas regio gGmbH

Mozartstraße 29 
91052 Erlangen
Tel.: 09131 88 56 0 oder Tel.: 0176 128 117 42
Mail: gewaltschutz@caritas-erlangen.de

Interne Ansprechperson

Die interne Ansprechperson ist Mitarbeitende unseres Verbandes 
und hat Lotsenfunktion für Opfer und Beobachter von Gewalt-
handlungen in den Tätigkeitsbereichen des Caritasverbandes Er-
langen und der Caritas regio gGmbH. Sie muss allen anvertrauten 
Personen und Angehörigen, sowie allen in der jeweiligen Einrich-
tung Tätigen bekanntgemacht werden.

Die interne Ansprechperson muss Verfahrens- und Strukturkennt-
nisse haben, sich über ihre Rolle im Klaren sein und soziale Kom-
petenzen (z.B. Einfühlungsvermögen, Kenntnisse zu Gesprächs-
führung) vorweisen können. 
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Die interne Ansprechperson

• unterliegt in ihrer Funktion nicht der Schweigepflicht
• muss die ihr geschilderten Informationen zu Übergriffen weiter-

leiten an den Leiter/ die Leiterin der Betroffenen Einrichtung, 
den Träger oder an die externe Ansprechperson 

• diese Informationen müssen die meldenden Personen vorab 
erhalten!

• führt keine Plausibilitätsprüfungen durch
• führt keine Gespräche mit Opfern und Tätern zu Ermittlungs-

zwecken
• informiert Betroffene, Leitungen und Beschäftigte über Verfah-

rensweisen und Akutmaßnahmen
• steht in regelmäßigem Kontakt zur Einrichtungsleitung 

Anonyme Hinweise können nur bei hinreichendem Kenntnisge-
winn verfolgt werden. 

„Anonyme Hinweise oder Gerüchte sind dann zu beachten, wenn sie tatsäch-
liche Anhaltspunkte für Ermittlungen enthalten.“ 
Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürf-
tiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst Deutsche Bi-
schofskonferenz vom 18.11.2019

Alle Anfragen und Hinweise an die interne Ansprechperson wer-
den wie folgt schriftlich nach Vorlage (siehe Anhang „Situations-
analyse“) dokumentiert: Datum, Name und Funktion der/des Mel-
denden, Inhalt der Meldung.

Diese Meldung wird an die Einrichtungsleitung und den Vorstand 
weitergeleitet. 

Reine Informationsanfragen müssen nicht weitergeleitet werden.

Unsere Einrichtungen ernennen eine geeignete Person aus dem 
Kreis der Mitarbeitenden, die als interne Ansprechperson in der 
Einrichtung zur Verfügung steht und bereit ist, sich für diese Auf-
gabe entsprechende Kenntnisse anzueignen. Darüber hinaus 
steht die Gewaltschutzbeauftragte als interne Ansprechperson für 
den gesamten Verband und die Caritas regio gGmbH zur Verfü-
gung.

Externe Ansprechpersonen 

Als Ansprechpersonen für Betroffene und Beobachter von Gewalt-
handlungen stehen neben der internen Ansprechperson externe 
Ansprechpersonen außerhalb unseres Verbandes zur Verfügung. 

Die Kontaktdaten der externen Ansprechpersonen sind allen an-
vertrauten Personen und Angehörigen, sowie allen im Verband 
Tätigen bekannt zu machen.
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Der DiCV Bamberg beschreibt die Aufgaben der externen An-
sprechpersonen wie folgt:

• Sie nehmen Hinweise entgegen und gehen diesen nach.
• Sie entscheiden, ob ein aktueller oder vergangener Fall vor-

liegt.
• Sie informieren den Träger umgehend über einen Verdacht 

oder werden vom Träger über einen solchen informiert (siehe 
Anhang „Meldevorlage“).

• Sie prüfen die Plausibilität eines Verdachtes.
• Sie führen Gespräche mit Betroffenen und deren gesetzlichen 

Vertretern.
• Sie sprechen mit Beschuldigten.
• Sie informieren die Betroffenen über die beschlossenen Maß-

nahmen.
• Sie informieren den Träger und unterstützen ihn bei der Doku-

mentation.
• Sie wirken im Fall eines anzeigepflichtigen Verbrechens beim 

verantwortlichen Rechtsträger auf eine Anzeige bei der Straf-
verfolgungsbehörde hin.

Ziel ihrer Aufgaben ist, aktuelle und vergangene Fälle zu bearbei-
ten bzw. aufzuarbeiten.

Externe Ansprechpersonen:

Eva Hastenteufel-Knörr
Rechtsanwältin

Ringstrasse 31 
96117 Memmelsdorf
Telefon:  0951 / 407 35 52 5 
Handy:  0176 / 992 15 08 9 
Fax:   0951 / 407 35 52 6
eva.hastenteufel@kanzlei-hastenteufel.de 
www.kanzlei-hastenteufel.de

Thomas Venten
Rechtsanwalt 
Schützenstraße 20a 
96047 Bamberg
Telefon:  0 951 / 519 32 29 0 
Fax:   0 951 / 519 32 29 99
info@braun-venten.de 
www.braun-venten.de
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Unabhängige Beratungsstellen

Im Einzugsgebiet unseres Verbandes können außerdem z.B. fol-
gende unabhängige, nicht kirchliche Beratungsstellen genannt 
werden, die Betroffenen und Beobachtern zur Verfügung stehen, 
der Schweigepflicht unterliegen und auch anonym und ohne Mel-
depflichten beraten und unterstützen.

Auch die Kontaktdaten der unabhängigen Beratungsstellen sind 
allen anvertrauten Personen und Angehörigen, sowie allen im 
Verband Tätigen bekannt zu machen.

Unabhängige Beratungsstellen:

Weisser Ring Erlangen/ Erlangen-Höchstadt 
Telefon: 09195 / 79 99
erlangen@mail.weisser-ring.de
www.erlangen-hoechstadt-kreis-erlangen-stadt-bayern- 
nord.weisser-ring.de

Notruf und Beratung für Frauen,  
die sexualisierte Gewalt erlebt haben
Hauptstr. 33
91054 Erlangen
Tel: 09131 / 209 72 0
info@frauennotruf-erlangen.de
www.frauennotruf-erlangen.de

2.2. Handlungsleitfaden zum Vorgehen bei Gewalt 

Wird ein Fall von (sexualisierter) Gewalt an die interne Ansprech-
person oder die Einrichtungsleitung, den Vorstand gemeldet, ist 
nach einem Handlungsleitfaden vorzugehen, welcher auf den fol-
genden Seiten und auch noch einmal im Anhang zu finden ist. 

Unser Handlungsleitfaden richtet sich nach den Vorgaben des 
DiCV Bamberg. Der Handlungsleitfaden enthält Verweise auf im 
Anhang befindliche Ausführungen zu den Abläufen.

Der Handlungsleitfaden ist bei allen Formen von gemeldeter Ge-
walt anzuwenden.

Die im Handlungsleitfaden als „Träger“ bezeichnete Person ist der 
Geschäftsführer des Caritasverbandes Erlangen und der Caritas 
regio gGmbH. Alle Gewalttaten, die der internen Ansprechperson 
oder einer Einrichtungsleitung gemeldet werden, müssen umge-
hend und sorgfältig dokumentiert an den Träger weitergegeben 
werden (siehe Vordruck „Meldevorlage“). 

Einen vereinfachten Handlungsleitfaden zum Aushang und zur In-
formation auch für anvertraute Personen befindet sich ebenfalls 
im Anhang.

Alle Informationen und Vorlagen sind auch auf unserer Home-
page www.caritas-erlangen.de abrufbar.
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Tätige Person beobachtet akute, gewaltsame Handlungen 
gegenüber Betreuten/ Bewohnern: 

Tätige Personen schreiten unverzüglich möglichst gewaltfrei ein 
oder holen Hilfe. Sie melden/ dokumentieren anschließend das 
Vorkommnis z.B. auf der Vorlage „Situationsportrait“ (wer, was, 
wann, wo, wie?) - siehe auch Konzept: Formen von Gewalt.

Tätige Person hat zureichende Hinweise/ /Anhaltspunkte/ 
Verdachtsmomente: 

Dokumentation der Beobachtungen/ Hinweise / Verdachtsmo-
mente und Erstellen einer Meldung/ Dokumentation z.B. auf der 
Vorlage „Situationsportrait“ (wer, was, wann, wo, wie?) - siehe 
Konzept: Formen von Gewalt.

oder

Tätige Person meldet unverzüglich (unabhängig von Plausibilitätsabwägungen) Weiterleitung der Dokumentation (Situationspor-
trait) an Vorgesetzte/ Einrichtungsleitung, interne oder externe Ansprechperson/ Träger (Geschäftsführer)

Kenntnisnahme über Verurteilungen, eingeleitete oder laufende Ermittlungsverfahren bei tätigen Personen, den § 72a SGB VIII betreffend, 
sind ebenfalls zu melden. 

Handlungsleitfaden zum Vorgehen bei Gewalt

Alle Schritte sind mit Datum zu dokumentieren!
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Aufgaben des Trägers (Geschäftsführer) – erste verpflichtende Maßnahmen unter Wahrung der Vertrau-
lichkeit und Beteiligung der Betroffenen

• Sofortmaßnahmen, z.B. Unterbrechung des Kontakts 
• Einleitung dienstrechtlicher Schritte (z.B. Verwarnungsgespräch, Abmahnung, Freistellung vom Dienst)
• Hierüber Information der MAV und ggf. deren Anhörung
• Einbezug der externen Ansprechperson und Plausibilitätsprüfung durch diese 
• Information von Erziehungsberechtigten, gesetzlichen Vertretern der Beschuldigten und (vermuteten) Opfer
• Bei vermuteter (sexualisierter) Gewalt durch Kleriker oder Ordensangehörige: Information der Beauftragten des 

Bischofs
• Bei verdächtigen Personen, die nicht zur Einrichtung gehören: unverzügliche Meldung an Träger, bei dem diese 

Person beschäftigt ist.
• Klärung mit externer Ansprechperson, welche kirchlichen und nicht kirchlichen Behörden zu informieren sind. 
• Ggf. Motivation der betroffenen Person zur ärztlichen Untersuchung



D A S  G E W A L T S C H U T Z K O N Z E P T  D E S  V E R B A N D E S

29

Aufgabe des Trägers (Geschäftsführer)– weitere verpflichtende Maßnahmen unter Wahrung der Vertrau-
lichkeit und Beteiligung der Betroffenen und Schutz vor öffentlicher Informationspreisgabe

• Unter Wahrung der Sensibilität Initiierung eines Ge-
spräches zwischen der externen Ansprechperson 
und betroffener, betreuter Person und Erziehungs-
berechtigten/gesetzlichen Vertretern/Angehörigen: 
Ermutigung der Betroffenen zur Strafanzeige, An-
fertigung eines Protokolls, Aushändigen einer Proto-
kollkopie an betroffene Person.

• Siehe Anhang zum Handlungsleitfaden: Informati-
onspflicht des Trägers gegenüber Betroffenen über 
weiteres Vorgehen und Hilfemöglichkeiten, u.a.

• Betroffen und/oder gesetzl. Vertreter auf externe Be-
ratungsstelle und ggfs. weitere Unterstützungsper-
sonen verweisen.

• Betroffenen und gesetzl. Vertretern das Gespräch 
mit der externen Ansprechperson anbieten.

• Betroffene über Stand des Verfahrens informieren.
• Betroffene über Hilfen aus „Verfahren zur Anerken-

nung des Leids“ informieren.

• Siehe Anhang zum Handlungsleitfaden: Vorgehen 
des Trägers für das Gespräch mit beschuldigten 
Personen, u.a.

• Klärung des Trägers mit externer Ansprechperson, 
ob Gespräch mit beschuldigter, tätiger Person statt-
finden kann

• Information der Personen, die für die beschuldigte 
Person Verantwortung tragen.

• Falls Gespräch stattfindet, Aufklärung des/ der Be-
schuldigten über seine/ ihre Rechte und Wahrung 
der Unschuldsvermutung.

• Anfertigung eines Protokolls und beschuldigter Per-
son Möglichkeit der Einsichtnahme einräumen.

• Information des Trägers über das Gespräch, sofern 
er nicht selbst teilgenommen hat.

• Im Fall der Unschuld der beschuldigten Person hat 
der Träger der Person die entstandenen Kosten zu 
erstatten.
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2.3.	 Hinweise	zum	Umgang	mit	Opfern	nach	Übergriffen

• Ruhe bewahren!
• Ermöglichen Sie umgehend ein Gespräch in geschütztem 

Rahmen.
• Wertschätzen Sie die Offenheit des Opfers zu kommunizieren, 

auch wenn der Vorfall bereits länger zurückliegt.
• Zurückhaltung bei intimen Fragen.
• Akzeptieren Sie, wenn der/die Betroffene nicht weitersprechen 

will.
• Schützen Sie die/den Betroffenen von Anfang an vor weiterem 

Kontakt mit dem/der Beschuldigten.
• Versprechen Sie nichts was Sie nicht halten können.
• Tragen Sie den Vorfall nicht an Personen heran, die nicht zwin-

gend informiert werden müssen.

Suchen Sie sich für sich selbst Hilfe, wenn Sie das Gehörte be-
lastet.

Unterstützung und Adressen von Beratungsstellen erhalten Sie 
bei der Gewaltschutzbeauftragten oder den externen Ansprech-
personen.

2.4. Konsequenzen für Beschuldigte und Täter:innen

Wird eine Person beschuldigt eine Gewalthandlung begangen zu 
haben, tritt der Handlungsleitfaden (2.2.) und die Ausführung hier-
zu (siehe auch „Zuständigkeiten“ im Anhang) in Kraft. 

Es gilt die Unschuldsvermutung bis das Gegenteil festgestellt 
wurde.

„Auch dem Beschuldigten gegenüber besteht die Pflicht zur Fürsorge. Er steht 
– unbeschadet erforderlicher unmittelbarer Maßnahmen – bis zum Erweis des 
Gegenteils unter Unschuldsvermutung.“ 
Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürf-
tiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst Deutsche Bi-
schofskonferenz vom 18.11.2019

Wenn nach dem Handlungsleitfaden ein strafrechtlicher Tatbe-
stand festgestellt wurde, wird der Täter entsprechend der gel-
tenden Gesetze sanktioniert. Eine wegen sexualisierter Gewalt 
verurteilte Person kann nicht mehr in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, sowie mit schutzbefohlenen Erwachsenen einge-
setzt werden. 

Ein nicht aufgeklärter Fall sexuellen Missbrauchs ist jedoch nicht 
zu ignorieren und hat weitere Aufklärungsbemühungen zur Folge.
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„Wenn der Verdacht des sexuellen Missbrauchs nach staatlichem Recht nicht 
aufgeklärt wird, z. B. weil Verjährung eingetreten ist, jedoch tatsächliche An-
haltspunkte bestehen, die die Annahme eines sexuellen Missbrauchs an Min-
derjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen rechtfertigen, ha-
ben sich die zuständigen kirchlichen Stellen selbst um Aufklärung zu bemühen.“ 
Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürf-
tiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst Deutsche Bi-
schofskonferenz vom 18.11.2019

Alle weiteren Fälle gewaltsamen Handelns, werden nach der 
Rechtslage sowie nach Beratung mit den externen Ansprechper-
sonen behandelt und im Einzelfall entschieden. Es gilt das Vor-
gehen nach dem Handlungsleitfaden.

Verstorbene Täter

„Bei verstorbenen Beschuldigten bzw. Tätern ist der jeweils letzte Dienstge-
ber bzw. Auftraggeber zuständig. Falls dieser nicht mehr existiert, ist dessen 
Rechtsnachfolger oder der Diözesanbischof der Belegenheitsdiözese zustän-
dig.“ 

„Ist der Beschuldigte verstorben, besteht für die zuständigen kirchlichen Stellen 
weiterhin die Pflicht zur Aufarbeitung.“

 „Ist der Beschuldigte bereits verstorben, besteht weiterhin die Pflicht, seine 
Persönlichkeitsrechte zu wahren.“ 
Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürf-
tiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst Deutsche Bi-
schofskonferenz vom 18.11.2019

Auch wenn der Täter verstorben ist müssen alle Möglichkeiten zur 
Aufklärung genutzt werden und dem Opfer entsprechende Hilfe 
zukommen.

2.5. Maßnahmen bei nicht zu klärenden Fällen und  
     fälschlicher Beschuldigung

Unterlagen zu laufenden, nicht geklärten Verfahren werden in der 
Personalabteilung in einer separaten Akte „Fälle Gewaltschutz“ 
aufbewahrt und unter Verschluss gehalten. Einsicht wird nur bei 
besonderem Interesse gewährt, wenn es zur Klärung des Verfah-
rens notwendig ist. Digitale Akten werden besonders geschützt.

Notizen und Protokolle zu Verfahren, die nicht geklärt werden 
konnten, werden vernichtet, wenn der Verdacht durch Zeitablauf 
unerheblich geworden ist. Wann dies der Fall ist, ist auch abhän-
gig von der Schwere des Verdachts. 

Stellt sich nach gründlicher Prüfung ein Verdacht als unbegründet 
heraus, ist dies vom Dienstgeber in der betreffenden Akte schrift-
lich festzuhalten.

Dazu gehören:
• eine kurze Sachverhaltsschilderung
• das Ergebnis der Untersuchung
• die wesentlichen Punkte, aus denen heraus sich die Unbe-

gründetheit erwiesen hat

Unterlagen, die im Zusammenhang mit einer Beschuldigung oder 
einem Verdacht stehen, sind im bewiesenen Fall der Unbegrün-
detheit oder Falschheit unverzüglich aus der Akte zu entfernen 
und zu vernichten.
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Hierzu bedarf es jedoch der vorherigen Zustimmung des/der Be-
schuldigten. Ein Verbleib in der Akte mit o.g. Nachweisen der Un-
schuld des Beschuldigten ist somit auf dessen Wunsch möglich.

Wenn die beschuldigte Person sich als unschuldig herausstellt, 
hat der Träger außerdem die entstandenen Kosten des Verfah-
rens zu tragen. 

Uns ist bewusst, dass bei nicht zu klärenden Fällen oder auch bei 
zu Unrecht Beschuldigten ggf. ein Schaden entsteht, der durch 
Maßnahmen wie Löschung von Protokollen und Aktennotizen und 
Aufklärung der Beteiligten, sowie Kostenübernahme nicht beho-
ben werden kann. Ein Verbleib der Beteiligten im dienstlichen Ver-
hältnis zueinander kann zu Spannungen und Unsicherheiten im 
Umgang führen. Dies kann den Arbeitsalltag stark belasten. Um 
diesen „informellen“ Schaden möglichst gering zu halten

• gehen wir zu jeder Zeit im Klärungsprozess gewissenhaft und 
verantwortungsbewusst mit Informationen um.

• Nur die Personen, die zwingend zur Klärung des Verdachts 
informiert werden müssen, werden miteinbezogen.

• Es gilt die Unschuldsvermutung.
• Im Nachgang werden im Team und mit allen Beteiligten Per-

sonen offene Gespräche geführt und nach Lösungen gesucht, 
ggf. unter Einbeziehung von externen Fachkräften, z.B. Su-
pervision.

Trotz dieses Risikos zu Unrecht beschuldigten Personen mit 
Verdachtsäußerungen zu schaden, halten wir daran fest unsere 
Mitarbeitenden und anvertrauten Personen zu ermutigen Beob-
achtungen ernst zu nehmen und Mitarbeiter:innen sogar zu ver-
pflichten Verdachtsfälle zu melden. Der Schaden, der entsteht, 
wenn Menschen unbehelligt Gewalt ausüben können und dies 
ggf. sogar über lange Zeit hinweg keine Konsequenzen nach sich 
zieht, weil bei Beobachtern und Opfern Ängste und Vorbehalte 
vorhanden sind dies zu melden, ist ungleich größer. Die Folgen 
sind an zahlreichen Beispielen, auch in der jüngeren Kirchenge-
schichte, abzulesen. 

Die Ausweitung unseres Gewaltbegriffs über die sexualisierte 
Gewalt hinaus, stellt uns vor noch größere Herausforderungen. 
Auch hier besteht jedoch die Überzeugung, dass bei gewissen-
hafter und verantwortungsvoller Prüfung, ein größerer Schaden 
beim Opfer entsteht, das z.B. systematisch emotionaler Gewalt 
ausgesetzt ist. Diese Annahme gilt auch bei struktureller Gewalt in 
Einrichtungen, welche nicht nur den uns anvertrauten Personen, 
sondern auch dem Ansehen unseres Verbandes schadet und Mit-
arbeitende dauerhaft demotiviert und demoralisiert. Diese Haltung 
wird an alle Mitarbeitenden im Verband herangetragen.
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2.6. Nachsorge

2.6.1. Nachsorge für Betroffene 

„Dem Betroffenen, seinen Angehörigen, Nahestehenden und Hinterbliebenen 
werden Hilfen angeboten oder vermittelt. Die Hilfsangebote orientieren sich an 
dem jeweiligen Einzelfall. Zu den Hilfsangeboten gehören insbesondere seel-
sorgliche und therapeutische Hilfen. Wenn der Wunsch nach einem Gespräch 
mit einem Leitungsverantwortlichen besteht, ist dem Rechnung zu tragen. Es 
können auch Hilfen nichtkirchlicher Einrichtungen in Anspruch genommen wer-
den. Diese Möglichkeit besteht auch bei Verjährung oder wenn der Beschuldig-
te verstorben ist …“ 
Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürf-
tiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst Deutsche Bi-
schofskonferenz vom 18.11.2019

Wenn ein uns anvertrauter Mensch oder eine in einer unserer Ein-
richtungen tätige Person Opfer von Gewalt wird, ist es unsere wich-
tigste Pflicht dafür zu sorgen, dass der Täter/die Täterin keinen 
weiteren Schaden anrichtet. Dies geschieht, indem strafrechtliche 
und arbeitsrechtliche Konsequenzen gezogen werden. Sollte dies 
aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, wird unter Absprache 
mit allen Beteiligten ein Weg gefunden, den Täter/die Täterin an 
anderer Stelle einzusetzen, ihn unter Beobachtung zu stellen und 
durch engmaschige Gespräche, ggf. unter Hinzuziehung von ex-
ternen Fachkräften eine Verhaltensänderung herbeizuführen (z.B. 
Therapie, Supervision). Die Koordination übernimmt der Träger 
gemeinsam mit der betroffenen Einrichtungsleitung.

Wenn Gewalthandlungen von uns anvertrauten Personen, Ange-
hörigen oder Gästen ausgehen wird sichergestellt, dass diese kei-
nen Zugang mehr zu unseren Einrichtungen und Diensten haben. 
Dies wird dokumentiert und allen Personen bekannt gemacht, die 
über den Zugang zu unseren Diensten entscheiden (z.B. Pforte, 
Sekretariat).

Durch Gespräche wird eruiert welche Hilfen Opfern zuteilwerden 
können und wie wir dem gerecht werden. Der Rehabilitation des 
Opfers ist besondere Priorität zuzuschreiben.

Eine Analyse der Faktoren, die die Taten ermöglichten wird ange-
fertigt und Konsequenzen für die Zukunft gezogen. Änderungen 
beim Gewaltschutzkonzept sind ggf. nötig und werden unverzüg-
lich durchgeführt.

Dies gilt auch für Fälle von institutioneller Gewalt und den notwen-
digen Konsequenzen für interne Strukturen. Die Einrichtungslei-
tungen und der Träger haben hier eine besondere Verantwortung 
Hinweise auf schädliche Strukturen frühzeitig wahrzunehmen, 
Ernst zunehmen und zügig entsprechende Veränderungen her-
beizuführen. Als Nachsorge beim Auftreten von Fällen von Gewalt 
muss die Einrichtungsleitung gemeinsam mit dem Träger inter-
ne Strukturen überprüfen und notwendige Veränderungen umge-
hend in die Wege leiten. Dieser Prozess ist zu dokumentieren.
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2.6.2. Nachsorge für Einrichtungen

Durch einen Vorfall von Gewalt kann ein ganzes Team oder eine 
Einrichtung, in besonderen Fällen auch der ganze Verband Scha-
den nehmen.

Hier werden wir Maßnahmen einleiten, die eine Rehabilitation er-
möglichen.

Eine besondere Verantwortung liegt hier beim Dienstgeber und 
den Vorgesetzten in den Einrichtungen. 

• Supervision für ganze Teams, 
• sowie regelmäßige, engmaschige Teamsitzungen und 
• Mitarbeitergespräche sollen dazu führen, dass das Geschehe-

ne aufgearbeitet wird.
• Transparenz und Partizipation seitens des Dienstgebers soll-

ten weiter gefördert werden, um das Vertrauen der Mitarbei-
ter:innen zu stärken. 

• Eine Risikoanalyse wird unter Einbeziehung aller Mitarbeiten-
den durchgeführt. 

• Weitere Instrumente wie Mitarbeiterbefragungen, Teambuil-
dingmaßnahmen, verstärkte Fortbildungen zum Thema und 
Mitarbeiterversammlungen werden ggf. zur Aufarbeitung ein-
gesetzt.

3. Datenschutzbestimmungen, Aufbewahrung und  
    Akteneinsicht

„Der Schutz aller Beteiligten vor öffentlicher Preisgabe von Informationen, die 
vertraulich gegeben werden, ist sicherzustellen: Dies betrifft insbesondere den 
Betroffenen, den Beschuldigten (…) und die meldende Person.“ 
Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürf-
tiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst Deutsche Bi-
schofskonferenz vom 18.11.2019

Es gilt im gesamten Prozess der Grundsatz der Datensparsam-
keit. Die Erhebung und Speicherung von Daten Beschuldigter und 
Betroffener wird nach dem kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG) 
geregelt.

„Soweit diese Leitlinien auf personenbezogene Daten einschließlich deren Ver-
öffentlichung anzuwenden sind, gehen Sie den Vorschriften des Gesetzes über 
den kirchlichen Datenschutz (KDG) sowie der Anordnung über die Sicherung 
und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung- 
KAO) vor, sofern sie deren Datenschutzniveau nicht unterschreiten. Im Übri-
gen gelten das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG), die zu seiner 
Durchführung erlassene Ordnung (KDG-DVO) sowie die kirchliche Archivord-
nung (KAO)“ (DCV Leitlinien S. 14).

Bei der Weitergabe von personenbezogenen Daten an die exter-
ne Ansprechperson muss dies in das Verarbeitungsverzeichnis 
der Einrichtungen/Dienste eingetragen werden. 

Die Dokumentation nach §8a SBGVIII (Schutzauftrag bei Kinds-
wohlgefährdung) ist in den jeweiligen Einrichtungen geregelt.
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Akteneinsicht, Auskunft Aufbewahrung

„Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen richten sich nach den je-
weiligen Vorschriften über die Aufbewahrungsfristen von Personalakten, Vor-
untersuchungsakten etc.. Für die Zeit der Aufbewahrung sind die Unterlagen 
vor unbefugten Zugriffen in besonderem Maße zu sichern. Im Übrigen ersetzt 
die ordnungsgemäße Archivierung von gemäß § 6 Absatz 5 Satz 1 Kirchliche 
Archivordnung (KAO) anzubietenden und zu übergebenden Unterlagen, die 
nach dem KDG oder anderen kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschriften 
erforderliche Löschung, wenn die Archivierung so erfolgt, dass Persönlichkeits-
rechte des/der Betroffenen oder Dritter nicht beeinträchtigt werden. An Ver-
fahren nach diesen Leitlinien beteiligte Personen haben Anspruch darauf, Aus-
kunft über sie persönlich betreffende Informationen zu erhalten. Auskunfts- und 
Akteneinsichtsrechte bestimmen sich nach den jeweils geltenden rechtlichen 
Vorschriften“. (DCV Leitlinien S. 14)

4. Informations- und Protokollierungspflichten

„Alle Informationen, Hinweise und Verfahrensabläufe im Zusammenhang mit 
(sexualisierter) Gewalt, sind vom Träger sorgfältig zu dokumentieren. Der Trä-
ger ist verpflichtet, den vorliegenden Fall auszuwerten und Schlussfolgerungen 
für die Optimierung der Prävention und der Intervention zu ziehen und diese 
umzusetzen“. (DCV Leitlinien S. 12)

Bei Beobachtungen oder Meldungen wird von der meldenden 
Person, bzw. der Person bei der die Meldung eingeht (z.B. iAP) 
in der Einrichtung umgehend ein Situationsprotokoll erstellt. Die 
Vorlage befindet sich im Anhang. Die Einrichtungsleitung trägt die 
Verantwortung dafür, dass die einzelnen Schritte während des 
Verfahrens dokumentiert werden. 

Auch bei Meldungen an die interne Ansprechperson wird proto-
kolliert. Im Anschluss wird unser Handlungsleitfaden angewandt.

Die interne Ansprechperson (iAP) dokumentiert für den Fall, dass 
sie eingeschaltet wird:

• das Datum der Meldung
• den Namen und Funktion der meldenden Person
• den allgemeinen Inhalt der Meldung (z. B. Verdacht auf verba-

le Gewalt von MA in der stat. Pflege gegen Bewohner (Name 
des/ der Betroffenen)

und leitet diese Informationen an den Träger (Geschäftsführung) 
weiter.

Eine Meldevorlage wird erstellt (siehe Anhang „Meldevorlage“).

Geht die Meldung schriftlich bzw. per E-Mail ein, kann diese an 
den Träger weitergeleitet werden

Der Träger informiert umgehend die externe Ansprechperson. Im 
weiteren Verfahren fungieren er bzw. die eAP als Lotsen. Er doku-
mentiert gewissenhaft alle Gespräche mit den Betroffenen, proto-
kolliert Anhörungen und dokumentiert die Entscheidungsfindung 
und den Ablauf bei der Einschaltung der Strafverfolgungsbehör-
den. Die Beteiligten werden namentlich genannt.
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Die Gesprächsprotokolle werden von den Beteiligten unterzeich-
net und in Kopie an diese ausgehändigt.

Der Träger unterrichtet den/die Betroffene und ihre Vertreter über 
alle Ergebnisse der einzelnen Verfahrensschritte.

Presse und Öffentlichkeit

Im gesamten Verfahren ist der Schutz vor öffentlicher Preisgabe 
von Informationen sicherzustellen.

Die Kommunikation von Fällen an die Öffentlichkeit, Meldungen 
an die Presse obliegt dem Vorstand oder wird ausschließlich von 
diesem angewiesen. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die 
Wahrung der Persönlichkeitsrechte aller Betroffenen zu legen.

5. Qualitätssicherung

Damit unsere Bemühungen das Auftreten von Gewalthandlungen 
in jeder Erscheinungsform in unseren Einrichtungen zu verhin-
dern nachhaltig wirken und praktikabel bleiben, ist es notwendig 
die getroffenen Regelungen immer wieder zu überprüfen und ggf. 
anzupassen. Alle Mitarbeitenden sollen hierzu beitragen, indem 
sie sensibel auf Risiken und schädliche Strukturen reagieren und 
dies offen kommunizieren, sowie ihr eigenes Befinden und Ver-
halten reflektieren. Ebenso sollen anvertraute Personen einge-
bunden werden, was z.B. durch das Beschwerdemanagement 
oder Befragungen möglich wird. 

Verantwortlich für die Durchführung der Qualitätssicherungssi-
cherungsmaßnahmen ist der Träger in Zusammenarbeit mit der 
Einrichtungsleitung. Die Gewaltschutzbeauftragte unterstützt sie 
bei der Koordination und Umsetzung.

Folgende Maßnahmen sollen dies sicherstellen:

• Konsequente Umsetzung und Integration der Schutzkonzepte 
im Arbeitsalltag

• Positive Einbindung von Rückmeldungen und Reflexion in den 
Arbeitsalltag

• Partizipation aller Gruppen in einer Einrichtung bei möglichst 
vielen Entscheidungen

• Auswertung des Beschwerdemanagements
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• Selbstfürsorge im Arbeitsalltag für alle Mitarbeitenden ermög-
lichen (z.B. Regelmäßige Teamsitzungen, Raum für informel-
len Austausch, Teambuilding Maßnahmen, Fortbildungen zur 
Selbstfürsorge und Deeskalation, Supervision)

• Regelmäßige verpflichtende Mitarbeiterfortbildungen zum 
Thema Gewaltschutz für alle Mitarbeitenden

• Bildung einer Arbeitsgruppe, die den Gewaltschutz im Verband 
regelmäßig evaluiert. An der Arbeitsgruppe beteiligen sich Mit-
arbeitende und Vertreter der im Verband installierten Gremien 
(z.B. Interne Ansprechpersonen, MAV, Bewohnerrat, etc.)

• Gewaltschutz soll als „tägliches Querschnittsthema“ im Arbeits-
alltag präsent sein. Alle Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
tragen dazu bei diesbezüglich zu sensibilisieren. Das Thema 
Gewaltschutz soll in regelmäßigen Teamsitzungen/Reflexions-
tagen einen festen Platz finden.

• Überarbeitung des Gewaltschutzkonzeptes spätestens alle 3 
Jahre oder bei Auftreten von Fällen

Mitarbeiterfortbildungen

Alle Personen, die in unserem Verband tätig sind, tragen dazu 
bei, dass Gewalterfahrungen in unseren Einrichtungen möglichst 
selten vorkommen, dass Grenzverletzungen minimiert werden 
und ein angenehmes Arbeitsumfeld herrscht, von dem nicht nur 
die uns anvertrauten Personen, sondern auch das Personal und 
somit der gesamte Verband profitiert. Viele Mechanismen müssen 
ineinandergreifen, um dies zu gewährleisten. Wenn Mitarbeiter:in-

nen sich mit dem Thema Gewalt und Grenzachtung auseinander-
setzen wird ihre Kompetenz, ihr Wissen, ihre Sensibilität erhöht 
und somit ein wichtiger Baustein zu einem gewaltfreien Arbeiten 
und Leben im Verband hinzugefügt.

Deshalb stellen die Mitarbeiterfortbildungen zum Gewaltschutz 
eine notwendige Maßnahme zur Gewaltprävention dar.

Diese Fortbildungen sind für alle Mitarbeiter:innen unseres Ver-
bandes verpflichtend und werden regelmäßig wiederholt. Wir wer-
den dadurch der Wichtigkeit des Themas gerecht und weisen ihm 
einen festen Platz in unserem Arbeitsalltag zu.

Die Teilnahme an den Fortbildungen (erstmalige und wiederholte) 
wird von den Einrichtungsleiter:innen sichergestellt und dokumen-
tiert. Teilnahmenachweise werden in der Personalakte hinterlegt. 
Ein Fortbildungskonzept regelt die genauen Rahmenbedingun-
gen.

Folgende Regelungen werden getroffen:

• Alle neuen Mitarbeiter:innen werden bis spätestens sechs Mo-
nate nach Dienstantritt an einer Schulung zum Gewaltschutz 
teilnehmen.

• Bereits Beschäftigte werden nach Inkrafttreten des Schutz-
konzeptes sukzessive geschult.

• Bei häufigem und engem Kontakt mit Minderjährigen und 
schutzbedürftigen Erwachsenen ist eine intensivere Schulung 
notwendig.
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• Führungskräfte werden ebenfalls umfangreicher geschult.
• Nach spätestens 5 Jahren sind die Fortbildungen zu wieder-

holen.

Inhalte der Schulungen sollen nach dem Manual des DiCV, 2022, 
S.17 sein:

• Der zugrundeliegende Gewaltbegriff
• Fragen von angemessener Nähe und Distanz
• Strategien von Täter:innen bei sexuellem Missbrauch
• Ursachen und Verlaufsformen von Gewalt
• Psychodynamiken der Opfer
• Dynamiken in Institutionen mit asymmetrischen Machtbezie-

hungen sowie begünstigende institutionelle Strukturen
• Straftatbestände und kriminologischen Ansätze sowie weitere 

einschlägige rechtliche Bestimmungen
• eigene emotionale und soziale Kompetenz
• Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
• notwendige und angemessene Hilfen für Betroffene, ihre An-

gehörigen und die betroffenen Institutionen
• Verfahrenswege und Zuständigkeiten in der Organisation
• Elemente des institutionellen Gewaltschutzkonzeptes des 

Trägers

• (sexualisierte) Gewalt von Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen Schutzbefohlenen an anderen Minderjährigen oder er-
wachsenen Schutzbefohlenen

• Spezifika des Arbeitsfeldes
• (digitale) Medien als Schutz- und Gefahrenraum/ Medienkom-

petenz
• Schnittstellenthemen, wie z. B. Sexualpädagogik oder sexuel-

le Bildung, geschlechter- und kultursensible Bildung
• Regionale fachliche Vernetzungsmöglichkeiten mit dem Ziel 

eigener Vernetzung

Leitende Verantwortliche werden darüber hinaus im Schwerpunkt 
fortgebildet zu

• Möglichkeiten zur Verbesserung des Wohls und des Schutzes 
von Kindern, Jugendlichen sowie erwachsenen Schutzbefoh-
lenen

• Vorkehrungen zur Erschwerung von Straftaten
• Führungsverhalten

Der zeitliche Umfang der Fortbildungen ist abhängig vom Arbeits-
bereich der zu schulenden Mitarbeiter:innen zu planen.

Die Einrichtungsleiter und die Gewaltschutzbeauftragte koordinie-
ren und evaluieren die Maßnahmen.
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„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu 
lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ 

A L B E R T  E I N S T E I N

39



L I N K S

• www.caritas-erlangen.de

• www.caritas-bamberg.de/ueber-uns/gewaltschutz

• www.praevention.erzbistum-bamberg.de

• www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/sexuellermissbrauch/leitlinien-fuer-den-umgang-mit-sexualisierter-gewalt.de
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• Verhaltenskodex - Allgemeiner Teil

• Flyer Gewaltschutz

• Handlungsleitfaden 

• Handlungsleitfaden vereinfacht

• Formular „Ihre Meinung  ist uns wichtig“

• Meldevorlage iAP EL GF

• Vorlagen Aushänge Ansprechpersonen

• Vorlage Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten Führungs-
zeugnisses 

• Vorlage Einsichtnahme erweitertes Führungszeugnis

• Vorlage Selbstauskunft

• Vorlage Situationsportrait

• Vorlage Risiko- und Potentialanalyse

• Zuständigkeiten (Ergänzende Erläuterungen zum Handlungs-
leitfaden)
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VVeerrhhaalltteennsskkooddeexx  mmiitt  SSeellbbssttvveerrppfflliicchhttuunnggsseerrkklläärruunngg  
  

ffüürr  ddeenn  DDiieennssttggeebbeerr  uunndd  ttäättiiggee  PPeerrssoonneenn11  iinn  EEiinnrriicchhttuunnggeenn  uunndd  DDiieennsstteenn  ssoowwiiee  

iinn  ddeerr      ZZeennttrraallee  ddeess  CCaarriittaassvveerrbbaannddeess  ffüürr  ddiiee  SSttaaddtt  EErrllaannggeenn  uunndd  ddeenn  

LLaannddkkrreeiiss  EErrllaannggeenn--  HHööcchhssttaaddtt  aa..dd..  AAiisscchh  ee..VV..  uunndd  ddiiee  CCaarriittaass  rreeggiioo  ggGGmmbbHH  

  
  
  
 

                  
(Nachname) (Vorname) (Geburtsdatum) 
 
tätig in 
 
      
(Name von Träger, Einrichtung, Dienst) 
 
 
 
Der Caritasverband Erlangen ist Träger von Einrichtungen und Diensten, in denen Menschen betreut, 
erzogen, gepflegt, beraten und ausgebildet werden. Alle Einrichtungen und Dienste des Trägers sind Orte, 
an denen christliche Werte gelebt werden und der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Würde und 
Unverletzlichkeit seines Lebens prägen unser Menschenbild. 
 
So sind Nähe und Beziehung unverzichtbar für die Arbeit mit Menschen. Die Einrichtungen und Dienste sollen 
geschützte Orte sein, an denen sich die ihm anvertrauten Menschen2 angenommen und sicher fühlen. Die 
Verantwortung für deren Schutz liegt beim jeweiligen Dienstgeber und allen Mitarbeiter:innen. Sie sind zu 
einem reflektierten Umgang mit den ihnen anvertrauten Menschen und zu einer unverzüglichen und 
angemessenen Reaktion auf Grenzverletzungen, übergriffiges Verhalten und (sexualisierte) Gewalt in allen 
Facetten verpflichtet. Dies wird durch die Unterzeichnung dieser Selbstverpflichtungserklärung bekräftigt.  
 
 
 
II..  VVeerrppfflliicchhttuunngg  ddeess  DDiieennssttggeebbeerrss  
  
1. Der Dienstgeber verpflichtet sich, alle Mitarbeiter:innen in allen Arbeitsbereichen der Organisation über 

Aufgaben, Rechte und Pflichten zu informieren. Dabei werden die Mitarbeiter:innen auf die Grundsätze, 
die u.a. im Leitbild und der Grundordnung des kirchlichen Dienstes festgeschrieben sind, hingewiesen.  
 

                                                           
 
1 Mit der Bezeichnung „tätige Personen“ sind die Beschäftigten einschließlich der Leitungen, nebenberuflich sowie ehrenamtlich 
Tätige, Freiwillige, Praktikanten, Auszubildende, im FSJ/BFD Tätige sowie Werksauftragsnehmer und Leiharbeiter gemeint 
2 Mit dem Begriff „anvertrauten Menschen“ sind alle Personen gemeint, die in Einrichtungen, Diensten, Schulen betreut, 
gepflegt, erzogen, beraten, vermittelt und ausgebildet werden. 
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2. Die Dienstgemeinschaft umfasst alle Mitarbeitenden in einer Caritas-Einrichtung und zwar uunnaabbhhäännggiigg  
vvoonn  ddeerreenn  BBeerruuff,,  ffaacchhlliicchheerr  KKoommppeetteennzz,,  RReelliiggiioonnsszzuuggeehhöörriiggkkeeiitt  bbzzww..  KKoonnffeessssiioonnsslloossiiggkkeeiitt  ooddeerr  iihhrreerr  
aarrbbeeiittssrreecchhttlliicchheenn  SStteelllluunngg.  
Als Dienstgemeinschaft machen sich die Mitarbeiter:innen gemeinsam stark für Menschen in Not. 
Respekt und Achtung vor aalllleenn Menschen prägen den Geist unserer Dienstgemeinschaft, den Umgang 
mit den uns anvertrauten Personen, zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter:innen und unter 
Kolleg:innen in allen Arbeitsfeldern. 

 
3. Der Dienstgeber verpflichtet sich, strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, 

die Grenzüberschreitung, Misshandlung und (sexualisierte) Gewalt möglichst verhindern und bei 
Verdacht oder im Gewaltfall einen adäquaten Umgang damit gewährleisten.  
Er regelt in einem Gewaltschutzkonzept die innerbetrieblichen Maßnahmen zur Prävention von 
(sexualisierter) Gewalt und das Vorgehen bei Verdacht oder in Fällen von (sexualisierter) Gewalt. Die 
Regelungen haben Gültigkeit für alle Einrichtungen und Dienste des Trägers. 
Der Dienstgeber stellt durch geeignete Maßnahmen zur Information und Qualifizierung der 
Mitarbeiter:innen sicher, dass diese das Gewaltschutzkonzept zur Prävention von und Intervention bei 
(sexualisierter) Gewalt kennen und umsetzen können. 
 

4. Der Dienstgeber benennt für mittelbar und unmittelbar Betroffene von Gewalt eine außerhalb der 
Hierarchie des Caritasverbandes stehende, fachlich fundierte Person als externe Ansprechperson und 
gewährleistet ihre Einbeziehung bei Verdacht oder in Fällen von Gewalt.  
 
 
 

IIII..  VVeerrppfflliicchhttuunngg  ddeerr  MMiittaarrbbeeiitteerr::iinnnneenn  
  
  
1.  Ich verpflichte mich, gemeinsam mit allen Mitarbeitenden in der Einrichtung dazu beizutragen, dass die 

Einrichtung seine caritative Arbeit im Sinne des Caritas-Profils erfüllen kann.  
 
Im Konkreten heißt das: 

 Wir handeln mit gegenseitigem Respekt, Offenheit und Vertrauen sowie zum Wohlergehen der 
uns anvertrauten Menschen und übernehmen so Verantwortung für die Qualität der Arbeit und 
den Auftrag der Caritas. 

 Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe und helfen den uns anvertrauten Menschen möglichst 
professionell, kompetent und effizient.  
Damit schützen wir vor allem Menschen in Not vor Ausgrenzung und Benachteiligung und stärken 
sie in ihrer Würde und Selbstbestimmung. 

 Wir schaffen dazu strukturelle Rahmenbedingungen für ein würdevolles Leben gerade mit Blick 
auf die Menschen, die allein gelassen und vernachlässigt werden. 

 Wir gehen respektvoll, achtsam und wertschätzend sowohl miteinander, als auch mit den uns 
anvertrauten Menschen um.  

 Wir unterstützen die uns anvertrauten Menschen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.  

 Wir versuchen authentisch, nachvollziehbar und gewissenhaft zu handeln. 
 

 
Ich verpflichte mich somit, insgesamt in meiner täglichen Arbeit zu konkret sozialem und fairem Handeln 
nach christlichen Werten. Mir ist bewusst, dass ich oohhnnee  RRüücckkssiicchhtt  aauuff  ddiiee  aarrbbeeiittssrreecchhttlliicchhee  SStteelllluunngg,,  
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2. Die Dienstgemeinschaft umfasst alle Mitarbeitenden in einer Caritas-Einrichtung und zwar uunnaabbhhäännggiigg  
vvoonn  ddeerreenn  BBeerruuff,,  ffaacchhlliicchheerr  KKoommppeetteennzz,,  RReelliiggiioonnsszzuuggeehhöörriiggkkeeiitt  bbzzww..  KKoonnffeessssiioonnsslloossiiggkkeeiitt  ooddeerr  iihhrreerr  
aarrbbeeiittssrreecchhttlliicchheenn  SStteelllluunngg.  
Als Dienstgemeinschaft machen sich die Mitarbeiter:innen gemeinsam stark für Menschen in Not. 
Respekt und Achtung vor aalllleenn Menschen prägen den Geist unserer Dienstgemeinschaft, den Umgang 
mit den uns anvertrauten Personen, zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter:innen und unter 
Kolleg:innen in allen Arbeitsfeldern. 

 
3. Der Dienstgeber verpflichtet sich, strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, 

die Grenzüberschreitung, Misshandlung und (sexualisierte) Gewalt möglichst verhindern und bei 
Verdacht oder im Gewaltfall einen adäquaten Umgang damit gewährleisten.  
Er regelt in einem Gewaltschutzkonzept die innerbetrieblichen Maßnahmen zur Prävention von 
(sexualisierter) Gewalt und das Vorgehen bei Verdacht oder in Fällen von (sexualisierter) Gewalt. Die 
Regelungen haben Gültigkeit für alle Einrichtungen und Dienste des Trägers. 
Der Dienstgeber stellt durch geeignete Maßnahmen zur Information und Qualifizierung der 
Mitarbeiter:innen sicher, dass diese das Gewaltschutzkonzept zur Prävention von und Intervention bei 
(sexualisierter) Gewalt kennen und umsetzen können. 
 

4. Der Dienstgeber benennt für mittelbar und unmittelbar Betroffene von Gewalt eine außerhalb der 
Hierarchie des Caritasverbandes stehende, fachlich fundierte Person als externe Ansprechperson und 
gewährleistet ihre Einbeziehung bei Verdacht oder in Fällen von Gewalt.  
 
 
 

IIII..  VVeerrppfflliicchhttuunngg  ddeerr  MMiittaarrbbeeiitteerr::iinnnneenn  
  
  
1.  Ich verpflichte mich, gemeinsam mit allen Mitarbeitenden in der Einrichtung dazu beizutragen, dass die 

Einrichtung seine caritative Arbeit im Sinne des Caritas-Profils erfüllen kann.  
 
Im Konkreten heißt das: 

 Wir handeln mit gegenseitigem Respekt, Offenheit und Vertrauen sowie zum Wohlergehen der 
uns anvertrauten Menschen und übernehmen so Verantwortung für die Qualität der Arbeit und 
den Auftrag der Caritas. 

 Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe und helfen den uns anvertrauten Menschen möglichst 
professionell, kompetent und effizient.  
Damit schützen wir vor allem Menschen in Not vor Ausgrenzung und Benachteiligung und stärken 
sie in ihrer Würde und Selbstbestimmung. 

 Wir schaffen dazu strukturelle Rahmenbedingungen für ein würdevolles Leben gerade mit Blick 
auf die Menschen, die allein gelassen und vernachlässigt werden. 

 Wir gehen respektvoll, achtsam und wertschätzend sowohl miteinander, als auch mit den uns 
anvertrauten Menschen um.  

 Wir unterstützen die uns anvertrauten Menschen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.  

 Wir versuchen authentisch, nachvollziehbar und gewissenhaft zu handeln. 
 

 
Ich verpflichte mich somit, insgesamt in meiner täglichen Arbeit zu konkret sozialem und fairem Handeln 
nach christlichen Werten. Mir ist bewusst, dass ich oohhnnee  RRüücckkssiicchhtt  aauuff  ddiiee  aarrbbeeiittssrreecchhttlliicchhee  SStteelllluunngg,,  
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mmeeiinnee  KKoonnffeessssiioonn  ooddeerr  ZZuuggeehhöörriiggkkeeiitt  zzuurr  KKiirrcchhee  uunndd  mmeeiinnee  ppeerrssöönnlliicchhee  LLeebbeennssffoorrmm einen wertvollen 
Beitrag leiste und für die Einrichtung, in der ich tätig bin, eine Bereicherung darstelle.  
 

2.  Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, dass niemand den uns in der Einrichtung/ 
im Dienst anvertrauten Menschen sowie den tätigen Personen seelische, körperliche oder (sexualisierte) 
Gewalt antut. Ich selbst übe keine (sexualisierte) Gewalt aus.3) 

 
3.  Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich respektiere die Intimsphäre 

und die persönlichen Grenzen der Scham der mir anvertrauten Menschen und meine eigenen Grenzen. 
Ich setze mich aktiv und auf allen Ebenen für eine Kultur der Grenzachtung ein. Dies befolge ich auch im 
Umgang mit den Medien, insbesondere bei der Nutzung von Handy, Internet und sozialen Netzwerken. 

 
4.  Ich nehme jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahr. Ich beziehe gegen diskriminierendes, 

gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung. Im Falle des Verdachts eines 
abwertenden, gewalttätigen oder sexuell übergriffigen Verhaltens setze ich mich für die notwendigen 
und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen ein. 
 

5.  Einen Verdacht oder eine erfolgte Gewalthandlung teile ich unverzüglich den unmittelbaren 
Vorgesetzten oder der externen Ansprechperson mit bzw. ziehe Unterstützung und Hilfe hinzu. Der 
Schutz der uns anvertrauten Menschen steht dabei an erster Stelle.  

 
6. Ich kenne das Gewaltschutzkonzept und die darin beschriebenen Verfahrenswege und Dokumente und 

die interne und externe Ansprechperson für meine Einrichtung bzw. meinen Dienst. Ich weiß, wo ich 
mich beraten lassen kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung und Unterstützung bekomme und werde sie 
in Anspruch nehmen.  

 
 
 

IIIIII..  GGeemmeeiinnssaammee  VVeerrppfflliicchhttuunngg  vvoonn  DDiieennssttggeebbeerr  uunndd  MMiittaarrbbeeiitteerr::iinnnneenn  
  
 
1. Orientiert am christlichen Menschenbild respektieren wir Menschen in ihrer Einzigartigkeit und 

Unterschiedlichkeit. Wir versuchen ohne Vorurteile miteinander umzugehen und Unterschiede wie z.B. 
Geschlecht, Alter, Nationalität, Religionszugehörigkeit, Kultur und Lebensform als Chance und 
Bereicherung zu verstehen.  
Wir wenden uns gegen jede Art von Rassismus, Diskriminierungen, Gewalt, Ausgrenzung und 
Abwertungen und treten für ein soziales Miteinander in einer offenen, toleranten und freiheitlich-
demokratischen Gesellschaft ein.  

 
2. Wir tragen dazu bei, dass Möglichkeiten geschaffen werden, sich mit dem eigenen Glauben, gelebter 

Spiritualität und deren Bedeutung für die Arbeit auseinanderzusetzen. Dazu können entsprechende 
Angebote, wie Besinnungstage oder Exerzitien in Anspruch genommen werden. 

 
DDeerr  IInnhhaalltt  ddeess  VVeerrhhaalltteennsskkooddeexx  uunndd  ddiiee  FFoollggeenn  ddeerr  UUnntteerrsscchhrriifftt  wwuurrddeenn  bbeesspprroocchheenn  uunndd  vveerrssttaannddeenn..  
 
                                                           
3 Ausgenommen davon sind ausschließlich legitimierte Interventionen im Rahmen von Schutzmaßnahmen (https://www.pflege-
gewalt.de/?s=Fixierungen 
 
 

Caritasverband Erlangen/Landkreis ERH e.V. und Caritas regio gGmbH, Mozartstraße 29, 
91052 Erlangen, Telefon: 09131 8856-0, Mail: gewaltschutz@caritas-erlangen.de., www.caritas-erlangen.de 

 
 

 

 
 
 ..........................................................   ..........................................................  
Ort, Datum  Unterschrift Dienstgeber 
 
 ..........................................................   ..........................................................  
Ort, Datum  Unterschrift Mitarbeiter:in 



Sie sind ...
Klient:in • Bewohner:in • Patient:in • Besucher:in • Angehörige:r • Mitarbeiter:in •
Externer Dienstleister:in • Ehrenamtlich Tätige:r
in unserem Verband und haben Gewalt in einem unserer Dienste beobachtet oder selbst erfahren?

Gewalt hat viele Gesichter!
Was z.B. tun, wenn jemand …

• körperlich angegriffen oder misshandelt wird
• beleidigt oder erniedrigt wird
• (sexuell) belästigt oder bedrängt wird
• sexuell missbraucht wird

• systematisch gemobbt wird
• systematisch ausgenutzt wird
• Hilfe braucht und ihm diese böswillig oder aus 

wiederholter Unachtsamkeit verweigert wird

Holen Sie sich Hilfe!
Wenden Sie sich an die interne Ansprechperson Ihrer Einrichtung oder an die 
Gewaltschutzbeauftragte des Caritasverbandes • Stefanie Grunow • Dipl. Sozialpädagogin (FH)  
Mozartstraße 29 • 91052 Erlangen • Tel.: 09131 / 88 56 0 • Handy: 0176 / 128 117 42 
Mail: gewaltschutz@caritas-erlangen.de

www.caritas-erlangen.de

Weitere Ansprechpersonen und Beratungsstellen
Externe Ansprechpersonen:

Eva Hastenteufel-Knörr 
Rechtsanwältin
Ringstrasse 31 • 96117 Memmelsdorf
Tel.: 0951 / 407 35 52 5  
Handy: 0176 / 992 15 08 9 
Fax: 0951 / 407 35 52 6
Mail: eva.hastenteufel@kanzlei-hastenteufel.de
Web: www.kanzlei-hastenteufel.de

Thomas Venten  
Rechtsanwalt
Schützenstraße 20a • 96047 Bamberg
Tel.: 0 951 / 519 322 90  
Fax: 0 951 / 519 322 99 9
Mail: info@braun-venten.de
Web: www.braun-venten.de

Unabhängige Beratungsstellen:

Weisser Ring Erlangen/
Erlangen-Höchstadt 
Tel: 09195 / 799 9
Mail: erlangen@mail.weisser-ring.de
Web: www.erlangen-hoechstadt-kreis-erlangen- 
         stadt-bayern-nord.weisser-ring.de 

Notruf und Beratung für Frauen,  
die sexualisierte Gewalt erlebt haben
Hauptstr. 33 • 91054 Erlangen
Tel: 09131 / 209 720
Mail: info@frauennotruf-erlangen.de
Web: www.frauennotruf-erlangen.de

Gewaltschutz und Gewaltprävention
des Caritasverbandes der Stadt Erlangen und des Landkreises  
Erlangen-Höchstadt/ Aisch e.V. sowie der Caritas regio gGmbH   

www.caritas-erlangen.de

Unser Netz trägt
Wir tun was!
Unsere Mitarbeiter:innen verpflichten sich verbindlich, die Ihnen anvertrauten Personen, sowie alle  
anderen Mitarbeitenden zu achten, Grenzverletzungen zu thematisieren und ernst zu nehmen.

Besuchen Sie uns auf unserer 
Homepage

Dort finden Sie ein Formular über welches Sie 
sich (auch anonym) zu Beschwerden, Beobach-
tungen und An-
regungen äußern 
können. 

Kontakt
Caritasverband für die Stadt Erlangen und 
den Landkreis Erlangen- Höchstadt/ Aisch e.V. 
sowie Caritas regio gGmbH

Mozartstraße 29  
91052 Erlangen

Telefon: 09131 / 88 56 0  
Fax: 09131 / 88 56 10

Mail: gewaltschutz@caritas-erlangen.de 
Web: www.caritas-erlangen.deScan me
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Handlungsleitfaden zum Vorgehen bei Gewalt 

Alle Schritte sind von den Verantwortlichen mit Datum zu dokumentieren! 
 

 

oder 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tätige Person beobachtet akute, 
gewaltsame Handlungen gegenüber 
Betreuten/ Bewohnern:  
Tätige Personen schreiten unverzüglich 
möglichst gewaltfrei ein oder holen Hilfe. 
Sie melden/ dokumentieren anschließend 
das Vorkommnis z.B. auf der Vorlage 
„Situationsportrait“ (wer, was, wann, wo, 
wie?)- siehe Konzept - Formen von 
Gewalt 

Tätige Person hat zureichende Hinweise/ 
/Anhaltspunkte/ Verdachtsmomente: 
Dokumentation der Beobachtungen/ 
Hinweise / Verdachtsmomente und 
Erstellen einer Meldung/ Dokumentation 
z.B. auf der Vorlage „Situationsportrait“ 
(wer, was, wann, wo, wie?)- siehe 
Konzept - Formen von Gewalt 
 

Tätige Person meldet unverzüglich (unabhängig von Plausibilitätsabwägungen) 
Weiterleitung der Dokumentation (Situationsportrait) an Vorgesetzte/ Einrichtungsleitung, interne 
oder externe Ansprechperson/ Träger (Geschäftsführer) 
Kenntnisnahme über Verurteilungen, eingeleitete oder laufende Ermittlungsverfahren bei tätigen 
Personen, den § 72 betreffend, sind ebenfalls zu melden  

Aufgaben des Trägers (Geschäftsführer) – erste verpflichtende Maßnahmen unter Wahrung der 
Vertraulichkeit und Beteiligung der Betroffenen 

 Sofortmaßnahmen, z.B. Unterbrechung des Kontakts  
 Einleitung dienstrechtlicher Schritte (z.B. Verwarnungsgespräch, Abmahnung, Freistellung vom 

Dienst) 
 Hierüber Information der MAV und ggf. deren Anhörung 
 Einbezug der externen Ansprechperson und Plausibilitätsprüfung durch diese  
 Information von Erziehungsberechtigten, gesetzlichen Vertretern der Beschuldigten und 

(vermuteten) Opfer 
 Bei vermuteter (sexualisierter) Gewalt durch Kleriker oder Ordensangehörige: Information der 

Beauftragten des Bischofs 
 Bei verdächtigen Personen, die nicht zur Einrichtung gehören: unverzügliche Meldung an Träger, bei 

dem diese Person beschäftigt ist. 
 Klärung mit externer Ansprechperson, welche kirchlichen und nicht kirchlichen Behörden zu 

informieren sind.  
 Ggf. Motivation der betroffenen Person zur ärztlichen Untersuchung Caritasverband Erlangen/Landkreis ERH e.V. und Caritas regio gGmbH, Mozartstraße 29, 

91052 Erlangen, Telefon: 09131 8856-0, Mail: info@caritas-erlangen.de., www.caritas-erlangen.de 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aufgabe des Trägers (Geschäftsführer)– weitere verpflichtende Maßnahmen unter Wahrung der 
Vertraulichkeit und Beteiligung der Betroffenen und Schutz vor öffentlicher Informationspreisgabe 

 Unter Wahrung der Sensibilität Initiierung eines Gespräches zwischen der externen Ansprechperson 
und betroffener, betreuter Person und Erziehungsberechtigten / gesetzlichen Vertretern/ 
Angehörigen: Ermutigung der Betroffenen zur Strafanzeige, Anfertigung eines Protokolls, 
Aushändigen einer Protokollkopie an betroffene Person.  

 Siehe Anhang zum Handlungsleitfaden: Informationspflicht des Trägers gegenüber Betroffenen 
über weiteres Vorgehen und Hilfemöglichkeiten, u.a. 

 Betroffen und/ oder gesetzl. Vertreter auf externe Beratungsstelle und ggfs. weitere 
Unterstützungspersonen verweisen 

 Betroffenen und gesetzl. Vertretern das Gespräch mit der externen Ansprechperson anbieten 
 Betroffene über Stand des Verfahrens informieren 
 Siehe Anhang zum Handlungsleitfaden: Vorgehen des Trägers für das Gespräch mit beschuldigten 

Personen, u.a. 
 Klärung des Trägers mit externer Ansprechperson, ob Gespräch mit beschuldigter, tätiger Person 

stattfinden kann. 
 Information der Personen, die für die beschuldigte Person Verantwortung tragen. 
 Falls Gespräch stattfindet, Aufklärung des/ der Beschuldigten über seine/ ihre Rechte und Wahrung 

der Unschuldsvermutung. 
 Anfertigung eines Protokolls und beschuldigter Person Möglichkeit der Einsichtnahme einräumen. 
 Information des Trägers über das Gespräch, sofern er nicht selbst teilgenommen hat. 
 Im Fall der Unschuld der beschuldigten Person hat der Träger der Person die entstandenen Kosten zu 

erstatten.  



www.caritas-erlangen.de

Was passiert, wenn ...?
Sie beobachten oder erfahren, dass jem

and oder Sie selbst körperlich angegriffen oder m
isshandelt, 

beleidigt oder erniedrigt, (sexuell) belästigt oder bedrängt, sexuell m
issbraucht, system

atisch gem
obbt 

oder ausgenutzt wird?

Melden Sie den Vorfall umgehend bei der internen Ansprechperson 
(siehe Aushang oder Homepage) oder der Einrichtungsleitung.

Die interne Ansprechperson oder Einrichtungsleitung meldet den Vorfall an den Träger 
(Geschäftsführung CV Erlangen). Dieser muss dafür sorgen, dass sich der Vorfall nicht 

wiederholen kann.

Der Träger meldet den Vorfall an die externe Ansprechperson  
(siehe Aushang oder Homepage).

Die externe Ansprechperson (unabhängige Rechtsanwälte in Bamberg) prüfen den Sach-
verhalt sorgfältig und entscheiden über das weitere Vorgehen. Sie führen Gespräche mit 
den Beteiligten und informieren bei Gesetzesverstößen die Strafverfolgungsbehörden.

Der Träger informiert alle Beteiligten über die Verfahrensschritte. 
Der Vorgang wird fortlaufend dokumentiert

Der Träger ist für die Nachsorge verantwortlich. Er sorgt dafür, dass Opfer Unterstützung und Hilfe-
stellungen erhalten und zu Unrecht Beschuldigte rehabilitiert werden. Auch Mitarbeitende / Teams 
erhalten Unterstützung um das Geschehene zu verarbeiten. Das Gewaltschutzkonzept wird ggf. 

überarbeitet und Strukturen angepasst, um eine W
iederholung möglichst auszuschließen.

© Caritasverband für die Stadt Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt/Aisch e.V. 
sowie die Caritas regio gGm

bH, Gewaltschutz, 2022
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Von der internen Ansprechperson, der Einrichtungsleitung oder dem Träger (Geschäftsführung) auszufüllen, an die/den eine Gewaltanwendung 
(Verdachtsmomente, zureichende Hinweise) mit Situationsportait (ansonsten ist erst das Situationsportrait auszufüllen) gemeldet wurde.  
 
Name und Funktion der Person, an die gemeldet wurde (iAP, EL, GF)- An wen wurde gemeldet? :       
Name und Funktion der meldenden Person- Wer hat gemeldet? :       
Name der betroffenen Person (betreute Person, Bewohner:in, Mitarbeiter:in)- Wer hat die Gewalterfahrung gemacht:       
Datum/Uhrzeit der Meldung:       
Meldung soll weitergeitet werden an:       
Datum/Uhrzeit der Weiterleitung:       
 
Kurze Beschreibung des Vorfalls und wer war beteiligt? :        
 
 
 
Welche Reaktionen erfolgten bereits und durch wen? :       
 
 
 
Welcher Handlungsschritt folgt/ist geplant? :       
 
 
 
Situationsportrait bitte anhängen!  
 
 
     ,       
Ort, Datum    Unterschrift meldende Person 
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für die Stadt Erlangen  
und den Landkreis  
Erlangen-H

öchstadt/Aisch  
C
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m
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_________________________________________________________________ 

Ansprechpersonen bei Fällen von  

sexueller, physischer oder psychischer Gew
alt  

in Einrichtungen oder im
 sonstigen dienstlichen Tätigkeitsbereich des 

Caritasverbandes Erlangen und der Caritas regio gGm
bH 

 Interne Ansprechperson in der Einrichtung: 

Stefanie Grunow
 

Dipl. Sozialpädagogin (FH)  
M

ozartstraße 29 
91052 Erlangen 
Tel.: 09131 8856 0 oder Tel.: 0176 12811742 
M

ail: gew
altschutz@

caritas-erlangen.de 
  

       

Externe Ansprechpersonen: 

Eva Hastenteufel-Knörr 
Rechtsanw

ältin 
Ringstrasse 31 
96117 M

em
m

elsdorf 
Tel.: 0951/40735525 oder 0176 99215089 
Fax: 0951/40735526 
eva.hastenteufel@

kanzlei-hastenteufel.de 
w

w
w

.kanzlei-hastenteufel.de 
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Rechtsanw

alt  
Schützenstraße 20a 
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berg 
Tel.: 0 951 / 519 32 29 - 0 
Fax: 0 951 / 519 32 29 – 99 

Unabhängige Beratungsstellen: 
 W

eisser Ring Erlangen/ 
Erlangen-Höchstadt  
Telefon: 09195/7999 
erlangen@

m
ail.w

eisser-ring.de 
w

w
w

.erlangen-hoechstadt-kreis-erlangen-
stadt-bayern-nord.w

eisser-ring.de  
  Notruf und Beratung für Frauen, die 
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alt erlebt haben 
Hauptstr. 33 
91054 Erlangen 
Tel: 09131/209720 
info@

frauennotruf-erlangen.de 
https://w

w
w

.frauennotruf-erlangen.de

w
w

w
.braun-venten.de 

info@
braun-venten.de 
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Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses (§ 30 a Abs. 2 BZRG) 

 

 
Hiermit bestätigen wir, 
 
Name der Organisation 

      
Anschrift: (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.) 

      

 

dass bei  

 
Name 

      

Vorname 

      

Geburtsdatum 

      
Anschrift: (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.) 

      

 

die Voraussetzungen für die Erteilung eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30 a Abs. 1 des 

BZRG vorliegen: 
 
 

☐ Die Erteilung des erweiterten Führungszeugnisses ist in gesetzlichen Bestimmungen unter 

Bezugnahme auf diese Vorschrift vorgesehen 

 

Oder  

 

Dieses Führungszeugnis wird benötigt für  
 

a) ☐ eine berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder 

Ausbildung Minderjähriger oder 

b) ☐ eine Tätigkeit, die in einer Buchstabe a vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu 

Minderjährigen aufzunehmen. 

 

 

 

Kurze Beschreibung der Tätigkeit: 
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Kurze Beschreibung der Tätigkeit: 
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Caritasverband Erlangen/Landkreis ERH e.V. und Caritas regio gGmbH, Mozartstraße 29, 
91052 Erlangen, Telefon: 09131 8856-0, Mail: info@caritas-erlangen.de., www.caritas-erlangen.de 

 
 

 

Bei ehrenamtlicher Tätigkeit - Bestätigung zur Ausnahme von der Gebührenpflicht: 

 

 

 

Die Tätigkeit von 

(Name) 

      

 

entspricht einer ehrenamtlichen Tätigkeit, für die kein Anspruch auf Vergütung besteht. 

 

☐ die Tätigkeit wird für eine gemeinnützige Einrichtung ausgeübt 

 

 

☐ die Tätigkeit wird im Rahmen eines Dienstes i.S.d. § 32 Abs. 4 Nr. 2 d EStG ausgeübt, wie z.B. als 

FSJ, BFD i.S. des Bundesfreiwilligendienstgesetzes, Freiwilligendienst aller Generationen 

 

 

 

 

 

      

Ort, Datum 

 

 

 

 

Stempel, Unterschrift der Organisation 
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Dokumentation der Einsichtnahme in ein erweitertes Führungszeugnis 

 

Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis, wenn dieses nicht zur Personalakte genommen       

wird 

 

 erstmalige Vorlage  Wiedervorlage; letzte Vorlage am       

 

Grund der Prüfung (nach § 30a Abs. 1 BZRG):       

 

 

            

(Name) (Vorname) 

 

            

(Geburtsdatum) (Geburtsort) 

 

hat ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt. 

 

 

Die oben genannte Person ist tätig 

 

 haupt-/nebenberuflich  als Honorarkraft  ehrenamtlich 

 

 

Datum der Ausstellung:       

 

Ergebnis der Einsichtnahme: 

Oben genannte Person ist wegen einer Straftat/Straftaten nach §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 

181a, 182 bis 184g,184i bis 184l, 185, 201a Abs.3, 211 bis 217, 221, 223, 224, 225, 226, 226a, 227, 

231, 232 bis 233a, 234 bis 237, 238, 241, 249 bis 255, 323a, 323c StGB oder §§ 29 Absatz 3, 29a 

bis 30b BtMG rechtskräftig verurteilt.  

 ja   nein 
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Tag der erneuten Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses (spätestens nach 5 Jahren): 

 

 

(Datum) 

 

Das Führungszeugnis wurde ohne Anfertigung einer Kopie zurückgegeben1. 

 

 

(Unterschrift) 

 

Diese Dokumentation ist unverzüglich zu vernichten, wenn keine Tätigkeit aufgenommen wird. Im 

Falle der Ausübung einer Tätigkeit ist diese Dokumentation spätestens drei Monate nach der 

letztmaligen Ausübung der Tätigkeit zu löschen2. 

                                                
1 Sofern eine Personalakte existiert, wird das Original des EFZ dort abgelegt/ gespeichert. 
2 Bitte legen Sie die Dokumentation zur Vorlage der EFZ in Ihrem Dienst/ in Ihrer Einrichtung eigenständig fest. 
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Minderjährigen; 

☐ Strafbarer Vollrausch (§ 323a StGB) unter Begehung einer oder strafbare Bedrohung (§241 StGB) mit 

einer der oben genannten Straftaten. 

☐ Unterlassene Hilfeleistung oder Behinderung von Hilfeleistung (323c StGB) 

 

 

17 Mit der Bezeichnung „tätige Personen“ sind die Beschäftigten einschließlich der Leitungen, nebenberuflich sowie 

ehrenamtlich Tätige, Freiwillige, Praktikant*Innen, Auszubildende, im FSJ/BFD Tätige sowie Werksauftragsnehmer*Innen und 

Leiharbeiter*Innen gemeint. 

18 Gemeint sind alle rechtskräftigen Strafbefehle oder Verurteilungen im In- und Ausland (dort nach den entsprechenden 

ausländischen Strafrechtsnormen), die noch nicht getilgt sind im Sinne des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG)   
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Hiermit erkläre ich, dass ich wegen folgender oben genannter Straftat/-en gerichtlich bestraft bin:  

 

Straftatbestand:       

Datum der Verurteilung / des Erlasses des 

Strafbefehls:       

 

 

Weiter erkläre ich, dass 

 

☐ ich keine Kenntnis davon habe, dass gegen mich wegen des Verdachts der Begehung einer 

der Straftaten, die oben genannt sind, ein Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben ist. 

oder 

☐ wegen des Verdachts der Begehung folgender der oben genannten Straftat/-en gegen mich ein 

Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben ist: 

 

 

 

Ich verpflichte mich, meinen Arbeitgeber unverzüglich zu informieren, sobald ich davon Kenntnis 

erhalte, dass wegen des Verdachts der Begehung einer der oben genannten Straftat/-en gegen 

mich ein Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben ist. Eine rechtskräftige Verurteilung wegen 

einer der oben genannten Straftat/-en werde ich dem Arbeitgeber unverzüglich anzeigen. 

 

Ich werde auf Verlangen des Arbeitgebers gegen Kostenerstattung meine persönliche Eignung im 

Sinne des § 72a SGB VIII durch Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gem. § 30a BZRG – 

sofern erforderlich – in regelmäßigen Abständen nachweisen. 

 

Ich bin mir bewusst, dass die Abgabe einer wahrheitswidrigen Erklärung in aller Regel 

arbeitsrechtliche Maßnahmen bis hin zu einer fristlosen Kündigung zur Folge hat. 

 

 

      

Ort, Datum Unterschrift 
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Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung 

 

Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung für tätige Personen17 zur persönlichen Eignung in 

Einrichtungen, Diensten, Schulen sowie in der Zentrale des Caritasverbandes der Stadt Erlangen und 

des Landkreises Erlangen- Höchstadt a.d. Aisch e.V. oder der Caritas regio gGmbH in denen Personen 

betreut, gepflegt, erzogen, beraten, vermittelt und ausgebildet werden. 

 

 

            

Name, Vorname Geburtsdatum 

 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich nicht gerichtlich bestraft18 bin wegen der Vollendung oder des Versuchs 

folgender Straftaten: 

 

☐ Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (171StGB); 

☐ Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung § 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g,184i 

bis 184l   StGB); 

☐ Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und von Persönlichkeitsrechten durch 

Bildaufnahmen (§ 201a Abs.3 StGB) 

☐ vorsätzliche Tötungsdelikte (§§ 211 bis 217 StGB); 

☐ Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB);        

☐ Menschenhandel (§§ 232 bis 233a StGB); 

☐ Menschenraub, Verschleppung, Entziehung Minderjähriger, Kinderhandel, Zwangsheirat (§§ 234 bis 

237 StGB); 

☐ Nachstellung (§ 238 StGB); 

☐ Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 

angedroht ist. (§§ 29 Absatz 3, 29a bis 30b BtMG); 

☐ vorsätzliche Körperverletzungsdelikte (§§ 223, 224, 226, 226a, 227, 231 StGB), Raubdelikte (§§ 249 bis 

255 StGB), Aussetzung (§ 221 StGB), Beleidigung (§ 185 StGB) auf sexueller Ebene zum Nachteil von 
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Hiermit erkläre ich, dass ich wegen folgender oben genannter Straftat/-en gerichtlich bestraft bin:  

 

Straftatbestand:       

Datum der Verurteilung / des Erlasses des 

Strafbefehls:       

 

 

Weiter erkläre ich, dass 

 

☐ ich keine Kenntnis davon habe, dass gegen mich wegen des Verdachts der Begehung einer 

der Straftaten, die oben genannt sind, ein Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben ist. 

oder 

☐ wegen des Verdachts der Begehung folgender der oben genannten Straftat/-en gegen mich ein 

Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben ist: 

 

 

 

Ich verpflichte mich, meinen Arbeitgeber unverzüglich zu informieren, sobald ich davon Kenntnis 

erhalte, dass wegen des Verdachts der Begehung einer der oben genannten Straftat/-en gegen 

mich ein Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben ist. Eine rechtskräftige Verurteilung wegen 

einer der oben genannten Straftat/-en werde ich dem Arbeitgeber unverzüglich anzeigen. 

 

Ich werde auf Verlangen des Arbeitgebers gegen Kostenerstattung meine persönliche Eignung im 

Sinne des § 72a SGB VIII durch Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gem. § 30a BZRG – 

sofern erforderlich – in regelmäßigen Abständen nachweisen. 

 

Ich bin mir bewusst, dass die Abgabe einer wahrheitswidrigen Erklärung in aller Regel 

arbeitsrechtliche Maßnahmen bis hin zu einer fristlosen Kündigung zur Folge hat. 

 

 

      

Ort, Datum Unterschrift 
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Fazit der Beobachtung(en) bzw. nächster Handlungsschritt:       
 
  
Übergabe des Situationsportraits an Vorgesetzte /Einrichtungsleitung/ IAP/ EAP/ Träger/ vom Träger benannte Person am:       
 
 
 
     ,       
Ort, Datum     Unterschrift tätige Person 
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SSiittuuaattiioonnssppoorrttrraaiitt::  GGeewwaallttaannwweenndduunngg  ggeeggeennüübbeerr  PPeerrssoonneenn  
  
Von der Person auszufüllen, die eine erfolgte Gewaltanwendung wahrgenommen hat, selbst erlebt hat oder eine Gewaltanwendung vermutet 
(Verdachtsmomente, zureichende Hinweise). Diese kann eine Person im Dienst oder eine betreute Person sein. 
 
Das Situationsportrait kann eigenständig oder zusammen mit der internen Ansprechperson (iAP) ausgefüllt werden. 
 
Name der meldenden Person:       
 
Name der betroffenen Person (betreute Person, Bewohner:in, Mitarbeiter:in):       
 
 

Datum/ 
Uhrzeit 

Name beobachtende Person/  
betroffenen Person 

Neutrale Situationsbeschreibung Reaktion/Intervention/ 
Empfindungen/subjektive Einschätzungen 
der beobachtenden/betroffenen Person 

Unterschrift 

                              

 
Beteiligte Personen an der Beobachtung:       
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Fazit der Beobachtung(en) bzw. nächster Handlungsschritt:       
 
  
Übergabe des Situationsportraits an Vorgesetzte /Einrichtungsleitung/ IAP/ EAP/ Träger/ vom Träger benannte Person am:       
 
 
 
     ,       
Ort, Datum     Unterschrift tätige Person 
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SSiittuuaattiioonnssppoorrttrraaiitt::  GGeewwaallttaannwweenndduunngg  ggeeggeennüübbeerr  PPeerrssoonneenn  
  
Von der Person auszufüllen, die eine erfolgte Gewaltanwendung wahrgenommen hat, selbst erlebt hat oder eine Gewaltanwendung vermutet 
(Verdachtsmomente, zureichende Hinweise). Diese kann eine Person im Dienst oder eine betreute Person sein. 
 
Das Situationsportrait kann eigenständig oder zusammen mit der internen Ansprechperson (iAP) ausgefüllt werden. 
 
Name der meldenden Person:       
 
Name der betroffenen Person (betreute Person, Bewohner:in, Mitarbeiter:in):       
 
 

Datum/ 
Uhrzeit 

Name beobachtende Person/  
betroffenen Person 

Neutrale Situationsbeschreibung Reaktion/Intervention/ 
Empfindungen/subjektive Einschätzungen 
der beobachtenden/betroffenen Person 

Unterschrift 

                              

 
Beteiligte Personen an der Beobachtung:       
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Risikoanalyse als Fragebogen 

 

Risikoanalyse der Einrichtung       vom       

 

Die Risikoanalyse ist ein Instrument, um sich über Gefahrenpotenziale und Gelegenheitsstrukturen in der Organisation bzw. der jeweiligen 

Einrichtung bewusst zu werden. Sie beantwortet die Frage ob, wo und wodurch welche Gegebenheiten in welchen Situationen in der 

alltäglichen Arbeit Schwachstellen bestehen oder entstehen, die die Ausübung von Gewalt ermöglichen oder gar begünstigen. Daneben 

wird zu den jeweiligen Risikopotenzialen auch nach bereits bestehenden Schutzfaktoren gesucht, die das Risiko von Gewalt und 

Unachtsamkeit minimieren. Startet eine Organisation den Entwicklungsprozess mit einer Risikoanalyse, hat sie bereits den ersten Schritt 

getan, um das Thema in die Organisation hineinzutragen und einen Auseinandersetzungsprozess in der Organisation anzustoßen. 

 

Bearbeitung der Risikoanalyse: 

 In einem ersten Schritt soll eine kurze Beschreibung der Situationen und Gegebenheiten erstellt werden.  

 

 In einem zweiten Schritt, bewerten Sie bitte jede Situation nach den Kriterien Häufigkeit, Schwere, Auswirkungen. 

 

 In einem dritten Schritt leiten Sie bitte Maßnahmen ab, um dem Gefahrenpotential entgegen zu wirken. 
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Mit welcher Zielgruppe wird in 

der Einrichtung gearbeitet? 

Beschreibung der Zielgruppe  
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 Beschreibung der 

Situationen, Gegebenheiten, 

Strukturen 

Häufigkeit auf 

einer Skala von 1-

5 

Schwere der 

Auswirkungen auf 

einer Skala von 1-5 

Maßnahmen 

Spezifika der Zielgruppe und 

des Arbeitsfeldes 

    

Spezifische Gefahrenmomente 

Ihrer Zielgruppe, Opfer von 

Gewalt zu werden oder selbst 

Gewalt auszuüben (sehr junge, 

sehr alte Menschen, 

Behinderungen, Defizite….). 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

   

Macht- und/oder 

Abhängigkeitsverhältnisse 

zwischen Betreuten und 

Beschäftigten. (z.B. 

Altersunterschiede, 

hierarchische Strukturen, 

Rollen, Zuständigkeiten, 

soziale Abhängigkeiten, 

Vertrauensverhältnisse) 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 
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- 4 - 

 Beschreibung der 

Situationen, Gegebenheiten, 

Strukturen 

Häufigkeit auf 

einer Skala von 1-

5 

Schwere der 

Auswirkungen auf 

einer Skala von 1-5 

Maßnahmen 

Gibt es Regeln für einen 

angemessenen Umgang mit 

Nähe und Distanz oder darf 

dies individuell entschieden 

werden? 

    

Gibt es rechtlich legitimierte 

Formen von Gewalt? 

(z.B. freiheitseinschränkende 

oder freiheitsbeschränkende 

Maßnahmen) 

    

In welchen Situationen können 

der Wille der Betreuten und 

der Wille der Beschäftigten 

konflikthaft 

aufeinandertreffen? 

(z.B. Essenssituationen, 

Anziehen, Waschen) 

 

    

Bauliche Gegebenheiten     
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 Beschreibung der 

Situationen, Gegebenheiten, 

Strukturen 

Häufigkeit auf 

einer Skala von 1-

5 

Schwere der 

Auswirkungen auf 

einer Skala von 1-5 

Maßnahmen 

Gewaltsituationen, die auf 

Grund baulicher 

Begebenheiten entstehen 

können (z.B. Keller, 

Dachboden, abgelegene 

Zimmer, Gestaltung der 

Bewohnerzimmer, Toilette / 

Bad, Untersuchungsräume, 

Therapieräume). 

 

 

    

Situationen in denen die 

Intimsphäre nicht gewahrt 

wird (z.B. 

Rückzugsmöglichkeiten, 

abschließbare Zimmer). 
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 Beschreibung der 

Situationen, Gegebenheiten, 

Strukturen 

Häufigkeit auf 

einer Skala von 1-

5 

Schwere der 

Auswirkungen auf 

einer Skala von 1-5 

Maßnahmen 

Gefahrenpotentiale aufgrund 

(fehlender) 

technischer/räumlicher 

Ausstattung? 

    

Risikozeiten     

Gibt es in der Einrichtung 

Zeiten mit besonderem 

Risikopotential? 

(z.B. nachts, allein im Dienst, 

personelle Unterbesetzung, 

Übergabe, emotional 

aufgeladene Zeiten bzw. 

Betreuungsphasen wie 

Eingewöhnung, Feste wie z.B. 

Weihnachten) 

    

Wo ergeben sich aufgrund 

von 1:1-Situationen besondere 

Risiken (z.B. Fahrdienst/ 

Transportsituationen, 
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Häufigkeit auf 

einer Skala von 1-
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Bewohnerzimmer, Toilette / 

Bad, Untersuchungsräume, 

Therapieräume). 
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Intimsphäre nicht gewahrt 

wird (z.B. 

Rückzugsmöglichkeiten, 

abschließbare Zimmer). 
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Beratungsgespräche, 

Beratungen am Wochenende, 

Übernachtungen)? 

Organisation      

Wie geht man in der 

Organisation mit Fehlern und 

Fehlverhalten um? 

Wie wird die Fehlerkultur in 

der Einrichtung gestaltet? 

(z.B. Äußern von und Umgang 

mit Kritik, Unterstützung, 

Fehler zugeben dürfen, 

Verschweigen, Sanktionen, 

Macht/-missbrauch) 

    

Welche Gefahrensituationen 

können sich durch externe 

Personen entstehen (z.B. 

Handwerker, Besuch von 
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Wie wird 

grenzüberschreitendes 

Verhalten reflektiert (z.B. bei 

Pflegehandlungen, An- bzw. 

Ausziehen, Beziehungsarbeit, 

Situationen, in denen die 

Intimsphäre berührt wird, in 

beschützende Abteilungen). 

    

Wenn eine Person dezidiert 

Gewalt ausüben will: Welche 

Bedingungen, Strukturen oder 

Arbeitsabläufe in Ihrer 

Einrichtung könnten bei der 

Planung und Umsetzung 

genutzt werden? 
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Qualitätsmanagement     

Gibt es klare Zuständigkeiten 

und Verfahren, wie mit 

bestimmten Vorfällen 

umzugehen ist? (z.B. 

Meldewesen, 

Beschwerdewege, 

Meldebögen, informelle 

Strukturen) 

    

Welche Kommunikationswege 

bestehen in der Organisation 

bei festgestellter Gewalt? 

(Interne Ansprechperson, 

externe Ansprechperson, 

Krisenteam, Kommunikation 

bezogen auf Betroffene, 

Täter*in, Umfeld, 

Öffentlichkeit) 
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(z.B. Beschwerdemanagement, 

MAV, Bewohnerrat, 

Kinderparlament) 

    

Wie können sich Betreute und 

Beschäftigte an der Gestaltung 

der Prozesse in der 

Einrichtung beteiligen? Gibt es 

eine Kultur der Partizipation? 

Werden Sie zur Beteiligung 

ermuntert und geschult? 

    

Gibt es Notfallpläne, 

Krisenleitfäden… in der 
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Einrichtung? Welche? 

 

Finden sich im Leitbild 

Anknüpfungspunkte für die 

Präventionsarbeit und die 

Intervention bei Gewalt? (Z.B. 

Achtsamkeit, Respekt, 

Wertschätzung) 

    

Träger      

Wie positioniert sich der 

Träger in seiner Einrichtung 

zum Thema Gewalt? (z.B. in 

Vorstellungsgesprächen, 

Öffentlichkeitsarbeit, interne 

Kommunikation) 

 

    

Wissen      

Gibt es auf allen Ebenen der 

Einrichtung ein Grundwissen 
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Maßnahmen 

über das Thema Gewalt und 

ein Bewusstsein darüber, dass 

Handlungsabläufe, Strukturen, 

Arbeitsabläufe Gewalt 

begünstigen können? („Was 

man sich nicht vorstellen kann, 

sieht man auch nicht.“) (z.B. 

Teambesprechungen, interne 

Fortbildungen, 

Informationsmaterial) 

 

Wird dieses Wissen 

regelmäßig aufgefrischt?  

 

    

Gibt es eine jährliche, gezielte 

Fortbildungsplanung? 

    

Kennen alle Betreuten und 

Beschäftigten die interne und 

die externe Ansprechperson? 
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Aufarbeitung      

Gab es in der Einrichtung 

bereits Vorfälle von Gewalt? 

Wie war Umgang damit/ die 

Aufarbeitung und welche 

Konsequenzen hat der Träger 

daraus gezogen? 
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Anhang zum Handlungsleitfaden:  
Zuständigkeiten und Verfahrenswege beim Auftreten von 
(sexualisierter) Gewalt  

1. Aufgaben und Verantwortung des Diözesan-
Caritasverbandes  

Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e.V. hat nach den 
Leitlinien des DCV vom 19.2.2021 folgende Regelungen zur 
Zusammenarbeit mit dem Bistum zu treffen.  

Hierzu gehören folgende Aufgaben:  

 Zusammenarbeit mit den ausgewählten externen 
Ansprechpersonen (eAP)  

 Meldung von Fallzahlen  

 Mitwirkung in Gremien (in Bamberg Mitwirkung der 
Koordinatorin und des Koordinators im „Fachausschuss 
Prävention“ des Erzbistums)  

 Entweder Mitwirkung im Bischöflichen Beraterstab zur Beratung 
in Fragen des Umgangs mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und Schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener  

oder  

 Einrichtung eines eigenen ständigen Beraterstabes, dem folgende 
Personen angehören:  

 externe Ansprechperson  

 Koordinator und Koordinatorin des DiCV  

 eine Fachperson mit psychologischem/ 
psychotherapeutischem Hintergrund  

 eine von Missbrauch betroffene Person (Betroffenenrat)   

 Träger oder Trägerbeauftragter der betroffenen 
Organisation/ des betroffenen Dienstes  

Dem Beraterstab können auch Personen angehören, die im kirchlichen 
Dienst beschäftigt sind. Darüber hinaus ist eine externe Fachberatung 
hinzuzuziehen oder im Einzelfall weitere fachlich geeignete Personen. Es 
können auch interdiözesane Beraterstäbe gebildet werden.  

Darüber hinaus hat der DiCV folgende Aufgaben zu erfüllen:  

 Beschreibung der Aufgaben der externen Ansprechpersonen  

 Bildung eines Kriseninterventionsteams  

2. Aufgaben und Verantwortung der Träger und Einrichtungen  

Im Fall von (sexualisierter) Gewalt sind die Vorgaben und 
Verfahrensabläufe, wie sie in diesem Manual beschrieben werden, 
einzuhalten.  

Träger von Diensten und Einrichtungen haben die Organisationsverant-
wortung für den Schutz vor (sexualisierter) Gewalt sowie für den Umgang 
mit bekanntgewordenen Fällen und auch für die Meldung von Fällen aus 
der Vergangenheit an die externe Ansprechperson. Träger sind dafür 
verantwortlich, dass das Vorgehen und die Maßnahmen zum Umgang mit 
(sexualisierter) Gewalt im Schutzkonzept festgeschrieben und in den 
Diensten und Einrichtungen veröffentlicht und umgesetzt werden. Der 
Träger ist im Fall des Caritasverbandes Erlangen und der Caritas regio 
gGmbH der Geschäftsführer.  

In ihren Schutzkonzepten beschreiben die Träger folgendes:  

 die einzelnen Interventionsschritte  

 die Verantwortlichkeiten  

 die Wege zur Bearbeitung des Verdachts  

Im Falle einer Straftat gemäß Ziffer I der Leitlinien des DCV (Definition 
siehe auch 6. Vorgehen des Trägers für das Gespräch mit beschuldigter 
Person) sind durch den Träger unverzüglich die Strafverfolgungsbe-
hörden einzuschalten.  

Vorgehen in Fällen des § 8 a SGB VIII  

Träger, die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe betreiben oder 
Maßnahmen nach dem SGB VIII durchführen, weisen im 
Gewaltschutzkonzept darauf hin, dass sie bei Hinweisen auf eine 
Kindeswohlgefährdung nach den Vorgaben des § 8 a SGB VIII vorgehen 
und verwenden die dazu gehörenden Vorlagen. Diese Vorgaben sind in 
der Arbeitshilfe des Diözesan-Caritasverbandes beschrieben. Sie können 
diese auf der Homepage des DiCV abrufen. Die Arbeitshilfe enthält 
konkrete Verfahrensanweisungen, ein Flussdiagramm und 
entsprechende Vorlagen für die Dokumentation. Bei erwiesenen bzw. 
hinreichend überprüften Fällen von (sexualisierter) Gewalt an 
Schutzbefohlenen durch tätige Personen sind die caritativen Träger 
verpflichtet, die externen Gewaltschutzbeauftragten, Frau Eva 
Hastenteufel-Knörr, Herr Thomas Venten über die Tatsachen in Kenntnis 
zu setzen.  

Gewalt durch Kleriker, Ordensangehörige und weitere Mitarbeitende 
der Erzdiözese in caritativen Einrichtungen  

Liegen Hinweise bzw. Fälle von (sexualisierter) Gewalt durch Kleriker und 
Ordensangehörige oder weitere Mitarbeitende der Erzdiözese Bamberg 

vor, informiert der Träger oder die vom Träger benannte Person der 
caritativen Organisation die Beauftragte des Erzbischofs, Frau 
Hastenteufel-Knörr. Das weitere Verfahren erfolgt in diesen Fällen 
entsprechend den Ausführungsbestimmungen der Erzdiözese Bamberg.  

3. Umgang und Entgegenahme von Hinweisen und 
Informationsweitergabe  

Insbesondere die interne und die externe Ansprechperson und der Träger 
selbst bzw. die von ihm benannte Person, die den Träger rechtlich nach 
innen und nach außen vertritt, nehmen Hinweise auf (sexualisierte) 
Gewalt entgegen. „Allen Hinweisen, Anhaltspunkten, und Verdachts-
momenten muss unbedingt und unverzüglich nachgegangen werden“. 
„Alle Beschäftigten sind verpflichtet, unabhängig von Plausibilitätsab-
wägungen unverzüglich mindestens eine der oben genannten Personen 
über einen Verdacht (sexualisierter) Gewalt, der ihnen im dienstlichen 
Kontext zur Kenntnis gelangt, zu informieren“.  

Dasselbe gilt, wenn sie über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, 
das Ergebnis eines laufenden Ermittlungsverfahrens oder über eine 
erfolgte Verurteilung im dienstlichen Kontext Kenntnis erlangen. Hierbei 
sind die Bestimmungen des § 203 StGB (Verletzung von 
Privatgeheimnissen) zu beachten. „Etwaige staatliche oder kirchliche 
Verschwiegenheitspflichten oder Mitteilungspflichten gegenüber 
staatlichen oder kirchlichen Stellen, wie z. B. (Landes-) Jugendamt oder 
Schulaufsicht sowie gegenüber Dienstvorgesetzten bleiben hiervon 
unberührt. Anonyme Hinweise sind dann zu beachten, wenn 
nachprüfbare Hinweise vorgebracht werden, die zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte enthalten. Für den Fall, dass die 
Anhaltspunkte zureichend sind, informieren die Ansprechpersonen oder 
andere Verantwortliche den Träger (oder die Person, die den Träger 
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 Träger oder Trägerbeauftragter der betroffenen 
Organisation/ des betroffenen Dienstes  

Dem Beraterstab können auch Personen angehören, die im kirchlichen 
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vor, informiert der Träger oder die vom Träger benannte Person der 
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innen und nach außen vertritt, nehmen Hinweise auf (sexualisierte) 
Gewalt entgegen. „Allen Hinweisen, Anhaltspunkten, und Verdachts-
momenten muss unbedingt und unverzüglich nachgegangen werden“. 
„Alle Beschäftigten sind verpflichtet, unabhängig von Plausibilitätsab-
wägungen unverzüglich mindestens eine der oben genannten Personen 
über einen Verdacht (sexualisierter) Gewalt, der ihnen im dienstlichen 
Kontext zur Kenntnis gelangt, zu informieren“.  

Dasselbe gilt, wenn sie über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, 
das Ergebnis eines laufenden Ermittlungsverfahrens oder über eine 
erfolgte Verurteilung im dienstlichen Kontext Kenntnis erlangen. Hierbei 
sind die Bestimmungen des § 203 StGB (Verletzung von 
Privatgeheimnissen) zu beachten. „Etwaige staatliche oder kirchliche 
Verschwiegenheitspflichten oder Mitteilungspflichten gegenüber 
staatlichen oder kirchlichen Stellen, wie z. B. (Landes-) Jugendamt oder 
Schulaufsicht sowie gegenüber Dienstvorgesetzten bleiben hiervon 
unberührt. Anonyme Hinweise sind dann zu beachten, wenn 
nachprüfbare Hinweise vorgebracht werden, die zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte enthalten. Für den Fall, dass die 
Anhaltspunkte zureichend sind, informieren die Ansprechpersonen oder 
andere Verantwortliche den Träger (oder die Person, die den Träger 



vertritt), bei dem die beschuldigte Person tätig ist. Sollte diese Person 
nicht auch bei diesem Träger beschäftigt sein, muss der Träger (oder die 
Person, die den Träger vertritt), bei dem die Person beschäftigt ist, 
informiert werden. „Der Dienstgeber der beschuldigten Person hat unter 
Wahrung der Sorgfaltspflichten dafür Sorge zu tragen, dass Andere, die 
für die beschuldigte Person eine besondere Verantwortung tragen 
sowohl über den Verdacht (sexualisierter) Gewalt im Sinne dieser 
Leitlinien als auch über die Einleitung oder das Ergebnis eines laufenden 
Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte Verurteilung informiert 
werden“.  

4. Vorgehen des Trägers für das Gespräch mit Betroffenen  

Schutz und Unterstützung  

„Der Schutz aller Beteiligten vor öffentlicher Preisgabe von 
Informationen, die vertraulich gegeben werden, ist sicherzustellen. Dies 
betrifft insbesondere die/den Betroffenen, die meldende Person und die 
beschuldigte Person.  

Wenn die/der Betroffene bzw. gesetzliche Vertreter*innen über 
erfahrene (sexualisierte) Gewalt informieren möchten, bietet der Träger 
ein Gespräch mit der externen Ansprechperson an.“ (DCV Leitlinien S. 7)  

„Bei Hinweisen auf (sexualisierte) Gewalt sind bei Kindern die 
Personensorgeberechtigten zu informieren und über das weitere 
Vorgehen aufzuklären. Bei Jugendlichen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen muss im Einzelfall unter Abwägung des 
Selbstbestimmungsrechts von Jugendlichen und dem Sorgerecht ihrer 
Eltern bzw. ihres Vormunds geprüft werden, wer zu informieren ist, z. B. 
Sorgeberechtigte, Angehörige oder gesetzliche Betreuer, die/der 
zuständige Mitarbeiter*In des Jugendamtes. Die Weitergabe von 

Informationen durch den Träger an das Jugendamt zur Abwendung von 
Gefährdungssituationen für das Wohl des Kindes bzw. des/der 
Jugendlichen ist zulässig (§ 8 a Abs. 4 SGB VIII, § 4 Abs. 3 KKG). 

Die/der Betroffene ist zu Beginn des Gesprächs darüber zu informieren, 
dass tatsächliche Anhaltspunkte in aller Regel den Strafverfolgungs- und 
anderen zuständigen Behörden weiterzuleiten sind. Ebenso ist in 
geeigneter Weise auf das weitere Vorgehen hinzuweisen.“ (DCV Leitlinien 
S. 8)  

„Die/der Betroffene wird über das mögliche weitere Vorgehen, 
Hilfestellungen und Unterstützungsmöglichkeiten informiert. Hierzu 
gehört insbesondere die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu einer 
externen Fachberatungsstelle, die anonym und unabhängig beraten 
kann. Zu diesem Gespräch ist seitens der beauftragten Ansprechperson 
eine weitere Person hinzuzuziehen. Inhalte und Rahmenbedingungen des 
Gespräches: Betroffene bzw. deren/dessen gesetzliche*r Vertreter*in 
kann zu dem Gespräch eine Person des Vertrauens hinzuziehen. Hierauf 
ist ausdrücklich hinzuweisen. Zum Schutz der betroffenen Person sind 
eine entwicklungsangemessene Gesprächssituation und eine trauma-
sensible Durchführung des Gesprächs sicherzustellen. Das Gespräch darf 
eine spätere Ermittlung der Strafverfolgungsbehörden nicht 
beeinträchtigen. Betroffene bzw. deren gesetzliche Vertreter*in wird zu 
einer eigenen Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden ermutigt. Bei 
Bedarf wird die dazu notwendige Unterstützung in angemessener Form 
gewährleistet, z. B. wird über die Möglichkeit psychosozialer 
Prozessbegleitung informiert.  

Das Gespräch, bei dem auch die Personalien aufzunehmen sind, wird 
protokolliert. Das Protokoll ist von dem/der Protokollführenden und 
dem/der Betroffenen bzw. dem/der gesetzlichen Vertreter*in zu 
unterzeichnen. Eine Ausfertigung des Protokolls wird der betroffenen 
Person ausgehändigt. Die vom Träger benannte Person wird über das 
Ergebnis des Gesprächs informiert.“ (DCV Leitlinien S.8)  

Anonyme Anzeigen sind mit großer Vorsicht zu behandeln und nur zu beachten, wenn 
nachprüfbare Hinweise vorgebracht werden. Allgemeine Verdächtigungen dürfen 
nicht zu Ermittlungen führen. Insofern müssen „zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte” für das Vorliegen von (sexualisierter) Gewalt im Sinne dieser 
Leitlinien vorhanden sein. Die internen Ansprechpersonen, die Externen 
Ansprechpersonen oder die vom Leitungsorgan des Trägers benannte Person müssen 
den Hinweis in tatsächlicher Hinsicht prüfen und dabei wesentliche be- und 
entlastende Umstände in Gestalt einer Gesamtschau abwägen. Beruht der Hinweis 
auf konkreten Tatsachen, muss vorgegangen werden 

5. Vorgehen des Trägers für das Gespräch mit beschuldigter 
Person  

Anhörung  

Als beschuldigte Personen gelten, solche, die einer Handlung nach Ziffer 
I oder Ziffer II der Leitlinie Sexualisierte Gewalt des Deutschen 
Caritasverbandes beschuldigt werden:  

I. Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Besonderen Teils des 
Strafgesetzbuches (StGB) sowie weitere sexualbezogene 
Straftaten  

II. unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls auf 
Handlungen unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit,  

die im erzieherischen sowie im betreuenden, beratenden, pflegenden, 
pastoralen, medizinischen Umgang oder anderen professionellen 
Kontexten mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen eine sexualbezogene Grenzverletzung.  

Im gesamten Verfahren ist der Schutz vor öffentlicher Preisgabe von 
Informationen sicherzustellen.  

Es ist nur dann ein Gespräch mit der beschuldigten Person zu führen, 
wenn die Aufklärungs- und Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbe-
hörden nicht behindert wird. Das Gespräch wird von der vom Träger 
beauftragten Person oder der externen Ansprechperson geführt. Es ist 
immer eine zweite Person, in der Regel ein*e Jurist*in, zu dem Gespräch 
hinzu zu ziehen.  

Darauf muss vor dem Gespräch hingewiesen werden:  

 Die beschuldigte Person ist berechtigt eine Person des Vertrauens 
und/oder einen juristischen Beistand hinzu zu ziehen.  

 Die beschuldigte Person darf die Aussage verweigern.  

 

Inhalte und Rahmenbedingungen des Gespräches:  

 Anhaltspunkte für eine Straftat müssen den 
Strafverfolgungsbehörden mitgeteilt werden – hierauf ist im 
Gespräch hinzuweisen.  

 Die beschuldigte Person muss über die Möglichkeit einer 
Selbstanzeige aufgeklärt werden.  

 Es ist ein schriftliches Protokoll zu verfassen.  

 Die beschuldigte Person hat das Recht, dieses Protokoll 
einzusehen und gegenzuzeichnen.  

 Zusätzlich kann die beschuldigte Person eine Gegendarstellung 
verfassen und dem Protokoll beilegen.  

 Die beschuldigte Person erhält eine schriftliche Ausführung des 
Protokolls, die vom Protokollierenden zu unterzeichnen ist.  

 Die vom Leitungsorgan benannte Person wird über das Gespräch 
informiert, sofern sie nicht selbst teilgenommen hat.  
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 Jede Beschuldigung muss in Hinblick auf die 
Unschuldsvermutung überprüft werden. Es wird keine 
Vorverurteilung der schuldigten Person geben, noch dürfen 
Äußerungen der beschuldigten Person infrage gestellt werden.  

Im Falle der Unschuld der beschuldigten Person, hat der Träger 
entstanden Kosten zu erstatten.  

6. Informationspflicht des Trägers gegenüber Betroffenen und 
Hilfen für Betroffene  

„Der Träger unterrichtet den/die Betroffene/n bzw. deren gesetzliche 
Vertreter*In selbst oder durch die externe Ansprechperson über die 
beschlossenen Maßnahmen und den Stand der Umsetzung. Der 
betroffenen Person, den Angehörigen, Nahestehenden und 
Hinterbliebenen werden Hilfen angeboten oder vermittelt.“ Das 
Hilfsangebot orientiert sich am Einzelfall. Auch die Begleitung bei der 
Inanspruchnahme der Hilfen (Vermittlung, Antragstellung) können zu den 
Hilfsangeboten gehören. Auch Hilfeangebote nichtkirchlicher 
Einrichtungen können in Anspruch genommen werden.  

„Unabhängig davon können Betroffene ggf. Leistungen in Anerkennung 
des Leids, das Opfern sexuellen Missbrauchs zugefügt wurde, 
beantragen, siehe https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_ 
downloads/presse_2020/2020-ORDNUNG- Verfahren-zur-Anerkennung-
des-Leids_final.pdf Hilfsangebote sind:  

Beratende, therapeutische, ggfs. seelsorgliche oder auch finanzielle 
Hilfen. Die Betroffenen können weitere, entsprechende Leistungen 
beantragen. „Die Möglichkeit zur Beantragung von Hilfen besteht auch 
bei Verjährung oder wenn die beschuldigte Person verstorben ist“.  

https://beauftragter-missbrauch.de/themen/hilfeangebote-fuer-
betroffene-von-sexualisierter-gewalt  

„Für die Entscheidung zur Gewährung von konkreten Hilfen ist bei 
selbständigen caritativen Einrichtungen deren Träger zuständig“. Bei der 
Umsetzung der Hilfen arbeitet der Träger eng mit dem zuständigen 
Jugendamt und anderen Fachstellen zusammen. Hierfür stellt der Träger 
diesen Stellen alle erforderlichen Informationen zur Verfügung. Dem 
Wunsch nach einem Gespräch mit einer leitungsverantwortlichen Person 
ist nachzukommen.  

7. Konsequenzen für beschuldigte Personen und Täter*innen  

„Gegen im kirchlich-caritativen Dienst Beschäftigte, die (sexualisierte) 
Gewalt ausgeübt haben oder bei denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, wird im Einklang mit den jeweiligen staatlichen und kirchlichen 
dienstrechtlichen Regelungen vorgegangen. Täter*Innen, die nach einer 
Tat gemäß Ziffer I dieser Leitlinie verurteilt wurden, werden nicht in der 
Arbeit mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen eingesetzt. Bei Täter*Innen, bei denen nachgewiesene 
Handlungen nach Ziffer II (Definition siehe Kapitel 4.2.3) dieser Leitlinien 
vorliegen, wird im Einzelfall über den weiteren Einsatz entschieden“. 
(DCV Leitlinien S. 12).  

8. Maßnahmen im Falle einer fälschlichen Beschuldigung  

Bei erweislich falscher Beschuldigung sind folgende Maßnahmen 
erforderlich:  

 „Der Dienstgeber ist im Einvernehmen mit dem / der 
beschuldigten Beschäftigten verpflichtet, auf eine vollständige 
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Hinterbliebenen werden Hilfen angeboten oder vermittelt.“ Das 
Hilfsangebot orientiert sich am Einzelfall. Auch die Begleitung bei der 
Inanspruchnahme der Hilfen (Vermittlung, Antragstellung) können zu den 
Hilfsangeboten gehören. Auch Hilfeangebote nichtkirchlicher 
Einrichtungen können in Anspruch genommen werden.  

„Unabhängig davon können Betroffene ggf. Leistungen in Anerkennung 
des Leids, das Opfern sexuellen Missbrauchs zugefügt wurde, 
beantragen, siehe https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_ 
downloads/presse_2020/2020-ORDNUNG- Verfahren-zur-Anerkennung-
des-Leids_final.pdf Hilfsangebote sind:  

Beratende, therapeutische, ggfs. seelsorgliche oder auch finanzielle 
Hilfen. Die Betroffenen können weitere, entsprechende Leistungen 
beantragen. „Die Möglichkeit zur Beantragung von Hilfen besteht auch 
bei Verjährung oder wenn die beschuldigte Person verstorben ist“.  

https://beauftragter-missbrauch.de/themen/hilfeangebote-fuer-
betroffene-von-sexualisierter-gewalt  

„Für die Entscheidung zur Gewährung von konkreten Hilfen ist bei 
selbständigen caritativen Einrichtungen deren Träger zuständig“. Bei der 
Umsetzung der Hilfen arbeitet der Träger eng mit dem zuständigen 
Jugendamt und anderen Fachstellen zusammen. Hierfür stellt der Träger 
diesen Stellen alle erforderlichen Informationen zur Verfügung. Dem 
Wunsch nach einem Gespräch mit einer leitungsverantwortlichen Person 
ist nachzukommen.  

7. Konsequenzen für beschuldigte Personen und Täter*innen  

„Gegen im kirchlich-caritativen Dienst Beschäftigte, die (sexualisierte) 
Gewalt ausgeübt haben oder bei denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, wird im Einklang mit den jeweiligen staatlichen und kirchlichen 
dienstrechtlichen Regelungen vorgegangen. Täter*Innen, die nach einer 
Tat gemäß Ziffer I dieser Leitlinie verurteilt wurden, werden nicht in der 
Arbeit mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen eingesetzt. Bei Täter*Innen, bei denen nachgewiesene 
Handlungen nach Ziffer II (Definition siehe Kapitel 4.2.3) dieser Leitlinien 
vorliegen, wird im Einzelfall über den weiteren Einsatz entschieden“. 
(DCV Leitlinien S. 12).  

8. Maßnahmen im Falle einer fälschlichen Beschuldigung  

Bei erweislich falscher Beschuldigung sind folgende Maßnahmen 
erforderlich:  

 „Der Dienstgeber ist im Einvernehmen mit dem / der 
beschuldigten Beschäftigten verpflichtet, auf eine vollständige 

Rehabilitation hinzuwirken und alles zu tun, was fälschlich 
beschuldigte Beschäftigte rehabilitiert und schützt.  

 Stellt sich nach gründlicher Prüfung eine Beschuldigung oder ein 
Verdacht als unbegründet heraus, ist dies vom Dienstgeber in 
der Personalakte schriftlich festzuhalten.  

Dazu gehören:  

 Eine kurze Sachverhaltsschilderung  

 Das Ergebnis der Untersuchung  

 

Diese Unterlagen sind mit besonderer Sicherung aufzubewahren und die 
Zugriffsrechte hierfür sind zu regeln.  

Im Fall der erwiesenen Unbegründetheit oder Falschheit eines Verdachts 
sind die Unterlagen, die damit im Zusammenhang stehen, aus der 
Personalakte zu entfernen und zu vernichten. Es bedarf hierbei der 
vorherigen Zustimmung des/der Betroffenen (vgl. DCV Leitlinien S. 12).  

9. Hilfe für betroffene Dienste und Einrichtungen  

Die Leitungspersonen der betroffenen Dienste und Einrichtungen „(…) 
werden vom Träger unter Wahrung der Rechte der Beteiligten über den 
Stand eines laufenden Verfahrens informiert“ (DCV Leitlinien S.11). Der 
Träger hat dafür Sorge zu tragen, dass die Dienste und Einrichtungen 
unterstützt werden, um die Belastungen, die sich aus dem Verfahren und 
der Aufarbeitung ergeben, bewältigen zu können.  

10. Weiterleitung von Hinweisen an andere kirchliche und nicht 
kirchliche Stellen  

„Der dringende Verdacht auf (sexualisierte) Gewalt im Sinne dieser 
Leitlinien darf nur durch die vom Leitungsorgan des Trägers benannte 
Person bzw. durch einen Dritten nur im Einvernehmen mit dem Träger 
sowie nur dann an andere kirchliche oder nichtkirchliche Stellen 
weitergegeben werden, wenn dies im Einzelfall zum Schutz von 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen dringend 
geboten erscheint und der Schutz nicht auf andere Weise erreicht werden 
kann. Hiervon unberührt bleibt die Verpflichtung zur Weitergabe von 
Hinweisen an die Strafverfolgungsbehörden (DCV Leitlinien S. 6).  

Zusammenarbeit mit den staatlichen Strafverfolgungsbehörden und 
anderen zuständigen Behörden  

Eine Zusammenarbeit mit den entsprechenden Behörden muss bei 
Handlungen, die nach dem 13. Abschnitt des Besonderen Teils des 
Strafgesetzbuches (StGB) strafbar sind sowie bei weiteren 
sexualbezogenen Straftaten, zwingend erfolgen.  

Bei tatsächlichen Anhaltspunkten auf eine Straftat sind die 
entsprechenden Informationen an die Strafverfolgungsbehörden und 
wenn nötig an weitere Behörden weiter zu leiten. Weitere Behörden 
können z.B. das Jugendamt, die Schulaufsicht, die Heimaufsicht etc. sein.  

Die rechtlichen Pflichten anderer kirchlich-caritativer Stellen bleiben 
unberührt.  

Die Pflicht, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, gilt unter Wahrung 
der gesetzlichen Bestimmungen auch für Berufsgeheimnisträger, die im 
Rahmen ihrer seelsorgerischen, beratenden oder therapeutischen Arbeit 
Hinweis auf (sexualisierte) Gewalt erlangen, bei der Gefahr für Leib und 
Seele besteht, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen die 



Pflicht zur Verhinderung einer Straftat die Schweigepflicht wesentlich 
überwiegt.  

In jedem Fall sind die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, wenn eine 
weitere Gefährdung zu befürchten ist oder weitere mutmaßliche 
Betroffene ein Interesse an der strafrechtlichen Verfolgung der Taten 
haben könnten.  

Es erfolgt keine Weiterleitung von Informationen an Behörden, wenn:  

 Leben oder Gesundheit der betroffenen Person zu schützen ist  

 Eine gesetzliche Vertretung eine Verfolgung durch die Behörden 
ablehnt  

 

Zu erfüllende Kriterien in der Zusammenarbeit mit den Behörden:  

 Es muss eine externe Beratungsstelle hinzugezogen werden.  

 Betroffenen Personen müssen Möglichkeiten und Konsequenzen 
dargelegt werden.  

 Die betroffenen Personen müssen Gelegenheit haben, um 
etwaige Entscheidungen abzuwägen.  

 Wenn Informationen nicht weitergeben werden, muss das vom 
Träger abgewogen worden sein.  

 Alle Gespräche mit den betroffenen Personen, 
Entscheidungsgründe und Ergebnisse der externen Beratung  

sind unter Angabe der Namen zu dokumentieren und von den Beteiligten 
zu unterschreiben.  

 
 
 

Maßnahmen zur Aufklärung eines Falles  

Wenn es konkrete Anhaltspunkte für einen Gewaltvorfall gibt, muss der 
Dienstgeber über das Vorgehen entscheiden. Dabei müssen arbeits-, 
dienst-, auftrags- und kirchenrechtliche Bestimmungen berücksichtigt 
werden.  

Freistellung, Lohnfortzahlung, Mitarbeitervertretung Der Dienstgeber 
kann beschuldigtes Personal vom Dienst freistellen. In diesem Falle steht 
dem beschuldigten Personal aber eine Lohnfortzahlung zu.  

Die Vertretung der Mitarbeitenden (z. B. MAV) muss über ein 
entsprechendes Vorgehen informiert und auf Wunsch angehört werden.  

Der Dienstgeber muss durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass 
Handlungen nicht wiederholt werden können.  

11. Aufklärung - Zuständigkeiten im weiteren Verlauf  

Klarheit und Wahrheit sind bei der Aufklärung der Fälle unbedingt 
gefordert. „Die Träger der Dienste und Einrichtungen verpflichten sich, 
sich aktiv in der Aufarbeitung der Vergangenheit der Dienste und 
Einrichtungen, für die sie heute Verantwortung tragen, zu engagieren. 
Dies gilt auch bei Fällen (sexualisierter) Gewalt in Institutionen, die 
staatlich nicht mehr verfolgbar sind (z. B. wegen Verjährung oder Tod der 
beschuldigten Person). Die Zuständigkeit für das weitere Vorgehen liegt 
beim Leitungsorgan des Trägers (oder der Person, die es vertritt). Bei 
verstorbenen Beschuldigten bzw. Täter*innen ist der jeweils letzte 
rechtlich verantwortliche Träger zuständig bzw. dessen 
Rechtsnachfolger. Die Träger sind aufgefordert, die Geschichte ihrer 
Einrichtungen und Dienste im Hinblick auf (sexualisierte) Gewalt zu 
betrachten. Träger, denen ein Fall von (sexualisierter) Gewalt bekannt 
wird, sind aufgefordert, ihre Dialogbereitschaft mit ehemaligen 



Pflicht zur Verhinderung einer Straftat die Schweigepflicht wesentlich 
überwiegt.  

In jedem Fall sind die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, wenn eine 
weitere Gefährdung zu befürchten ist oder weitere mutmaßliche 
Betroffene ein Interesse an der strafrechtlichen Verfolgung der Taten 
haben könnten.  

Es erfolgt keine Weiterleitung von Informationen an Behörden, wenn:  

 Leben oder Gesundheit der betroffenen Person zu schützen ist  

 Eine gesetzliche Vertretung eine Verfolgung durch die Behörden 
ablehnt  

 

Zu erfüllende Kriterien in der Zusammenarbeit mit den Behörden:  

 Es muss eine externe Beratungsstelle hinzugezogen werden.  

 Betroffenen Personen müssen Möglichkeiten und Konsequenzen 
dargelegt werden.  

 Die betroffenen Personen müssen Gelegenheit haben, um 
etwaige Entscheidungen abzuwägen.  

 Wenn Informationen nicht weitergeben werden, muss das vom 
Träger abgewogen worden sein.  

 Alle Gespräche mit den betroffenen Personen, 
Entscheidungsgründe und Ergebnisse der externen Beratung  

sind unter Angabe der Namen zu dokumentieren und von den Beteiligten 
zu unterschreiben.  

 
 
 

Maßnahmen zur Aufklärung eines Falles  

Wenn es konkrete Anhaltspunkte für einen Gewaltvorfall gibt, muss der 
Dienstgeber über das Vorgehen entscheiden. Dabei müssen arbeits-, 
dienst-, auftrags- und kirchenrechtliche Bestimmungen berücksichtigt 
werden.  

Freistellung, Lohnfortzahlung, Mitarbeitervertretung Der Dienstgeber 
kann beschuldigtes Personal vom Dienst freistellen. In diesem Falle steht 
dem beschuldigten Personal aber eine Lohnfortzahlung zu.  

Die Vertretung der Mitarbeitenden (z. B. MAV) muss über ein 
entsprechendes Vorgehen informiert und auf Wunsch angehört werden.  

Der Dienstgeber muss durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass 
Handlungen nicht wiederholt werden können.  

11. Aufklärung - Zuständigkeiten im weiteren Verlauf  

Klarheit und Wahrheit sind bei der Aufklärung der Fälle unbedingt 
gefordert. „Die Träger der Dienste und Einrichtungen verpflichten sich, 
sich aktiv in der Aufarbeitung der Vergangenheit der Dienste und 
Einrichtungen, für die sie heute Verantwortung tragen, zu engagieren. 
Dies gilt auch bei Fällen (sexualisierter) Gewalt in Institutionen, die 
staatlich nicht mehr verfolgbar sind (z. B. wegen Verjährung oder Tod der 
beschuldigten Person). Die Zuständigkeit für das weitere Vorgehen liegt 
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Rechtsnachfolger. Die Träger sind aufgefordert, die Geschichte ihrer 
Einrichtungen und Dienste im Hinblick auf (sexualisierte) Gewalt zu 
betrachten. Träger, denen ein Fall von (sexualisierter) Gewalt bekannt 
wird, sind aufgefordert, ihre Dialogbereitschaft mit ehemaligen 

betroffenen Personen beispielsweise über ihre Öffentlichkeitsarbeit aktiv 
mitzuteilen, Schuld anzuerkennen und ggf. weitere Unterstützung, wie 
beispielsweise beratende, therapeutische und ggf. seelsorgliche 
Begleitung oder finanzielle Hilfen, anzubieten oder zu vermitteln“ (DCV 
Leitlinien S. 13).  

Vorgehen bei nach staatlichem Recht nicht aufgeklärten Fällen  

Bei juristisch bzw. nach staatlichem Recht nicht aufgeklärten Fällen 
(sexualisierter) Gewalt gegenüber Minderjährigen oder schutz- bzw. 
hilfebedürftigen Menschen, bei denen jedoch tatsächliche Anhaltspunkte 
bestehen, haben sich kirchlich-caritative Stellen selbst um Aufklärung zu 
bemühen und eine angemessene Regelung zu finden. Das gilt auch, wenn 
die beschuldigte Person verstorben ist.  

Aus dem Manual des DiCV Bamberg, Version 2, 2022, Kapitel 4- zur 
Verwendung für den Gewaltschutz des Caritasverbandes Erlangen und 
der Caritas regio gGmbH. 
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